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Kontakt:
DREI-W-VERLAG GmbH
Landsberger Str. 101, 45219 Essen
T 02054 | 5119
info@drei-w-verlag.de

Die Möglichkeit, Kindern, Jugendlichen 
und Eltern wichtige Informationen und 
Themen zu vermitteln.

Jetzt bestellen 

Standardwerbeseiten: 
Sie haben verschiedene Standardwerbe- 
seiten zur Auswahl:
■ JuSchG in Punkten
■ KO Roofies
■ Jugendschutz? ... aber klar!
■ Freund oder Fake?
■ 200 weitere Varianten zu verschiedenen  
 Themen finden Sie auf 
 ➞ www.drei-w-verlag.de

Preise:
98,- Euro für je 1.000 Stück  
mit einer Standard-Werbeseite  
im 2seitigen Spiel- o. Scheckkartenformat.
 
Ihr individueller Eindruck ist in  
diesem Festpreis enthalten.
Mengenrabatte ab 5.000 Stück
(Bitte Angebot anfordern.)

Die Versandkosten betragen 7,90 €.
Alle Preise zuzüglich 19 % MwSt.

Individuelle 
Werbeseiten
Anstelle einer Standard-
seite können Sie auch Ihre 
eigene Werbeseite mit ak-
tuellen Informationen ver-
wirklichen. Unser graf i-
sches Team berät Sie gerne 
und erstellt Ihnen ein eige-
nes Konzept mit einem Kos-
tenvoranschlag.

 Wählbare Formate:
■ 2seitig im Spielkartenformat (67 x 104 mm)
■ 2seitig im Scheckkartenformat (54 x 86 mm)
■ 4seitig im Spielkartenformat
 (104 x 134 mm) mittig genutet 
■  4seitig im Scheckkartenformat   
 (86 x 104 mm) mittig genutet    

 K10076: Jugendschutz? ... aber klar!

K10198: KO Roofies

 K10194: Freund oder Fake?

 K10004: JuSchG in Punkten

Ferientage (Bewegliche Ferientage sind nicht berücksichtigt.)           (o. Gew.)
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„Cyber-Grooming“   – dt. vorbereiten, pflegen
Sei misstrauisch in Chats, wenn  
dein*e Chatpartner*in:
• dich mit Komplimenten überhäuft
• nur Gemeinsamkeiten mit dir hat
• persönliche Dinge abfragt
• wenig von sich erzählt, keine Digicam nutzt
• in den Privatchat wechseln möchte
• sexuelle Bilder von dir will 
• du niemandem davon erzählen sollst
Wichtige Selbst-Schutz-Regeln: 
• Screenshots: sichere das Beweismaterial!
• Reden und „Petzen“ erwünscht – hol dir Hilfe!
• Blockieren, Anzeigen!

So erkennst du 
Cyber-Grooming

Jugendamt Musterstadt
Musterstraße 123 
45678 Musterstadt
 www.ja-musterstadt.de
0234 5678-9 
Name.Nachname@ja-musterstadt.de
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Lass dich nicht 
 Z Lass dein Glas nicht unbeobachtet.
 Z Nimm keine Getränke von Fremden an.
 Z Geh, wenn du dich unwohl fühlst.
 Z Bei Schwindel, Übelkeit oder zeitweisem 

Gedächtnisverlust: Sprich mit  
Freund*innen/einer Vertrauensperson.

 Z Meide Personen, die seltsam wirken.
 Z Da die Wirkung von Alkohol und  

Roofies bzw. R2 ähnlich sind, vermeide  
es, zu viel zu trinken.

 Z Ruf im Zweifel 110 oder 112 an.

Jugendamt Musterstadt
Musterstr. 123

12345 Musterstadt
0234 56789-0 

jugendamt@musterstadt.de
www.ja-musterstadt.de
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Direkt bestellen:  
www.drei-w-verlag.de

erlaubt
nicht erlaubt 

(Dieses Gesetz gilt nicht für verheiratete Jugendliche)

 §4 Aufenthalt in Gaststätten

  Aufenthalt in Nachtbars, Nacht- 

  clubs oder vergleichbaren Ver- 

  gnügungsbetrieben

 §5 Anwesenheit bei öffentlichen 

  Tanzveranstaltungen, u. a. Disco  
 

  (Ausnahmegenehmigung durch 

  zuständige Behörde möglich)

  Anwesenheit bei Tanzveranstal- 

  tungen v. anerkannten Trägern 

  der Jugendhilfe. Bei künstl. Betäti- 

  gung oder zur Brauchtumspflege

 §9 Abgabe/Verzehr von Wein, Bier,  
 

  Schaumwein o. ä. (auch Mischgetränke)

  (Ausnahme: Erlaubt bei 14- u. 15-Jährigen in 

  Begleitung einer personensorgeberechtigten 

  Person = Eltern oder Vormund) 

   
Abgabe/Verzehr von anderen  

  alkoholischen Getränken und  

  Lebensmitteln (z. B. Spirituosen) 

  Abgabe / Konsum von Tabakwaren,  

  E-Zigaretten/ E-Shishas (auch nikotinfrei) 

Auszug aus dem Jugendschutzgesetz

unter
18

Jahre
unter

16
Jahre

KINDER
unter

14
Jahre

JUGENDLICHE

bis
24 Uhr

bis
24 Uhr

bis
24 Uhrbis

24 Uhrbis
22 Uhr

       =  Beschränkungen

Zeitliche Begrenzungen

§10

werden durch die Begleitung einer erziehungsbeauftragten Person aufgehoben. 

}
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Jugendamt Musterstadt • Jugendschutz

Musterstraße 123 • 12345 Musterstadt

T 0202 123456 • www.ja-musterstadt.de

 
Jugendamt Musterstadt 

Musterstraße 123 • 12345 Musterstadt 
0202 123456 • www.ja-musterstadt.de

Jugendschutz? … aber klar!Jugendschutz? … aber klar!
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KLÄRUNGSBEDARF

Aktuelle Nachrichten rund um den  
Kinder- und Jugendschutz: 
www.jugendschutz-info.de

Folgen Sie uns auch auf:

dreiwverlag       dreiwverlag       newsletter

Liebe Leserinnen, liebe Leser,

ich freue mich, Ihnen in diesem Jugendschutz Forum 
den Autor unserer neuen Broschüre „Wie geht es dir? 
Kindeswohlgefährdung erkennen“, Prof. Thomas Fi-
scher, in einem Interview vorstellen zu können. Er 
schildert dabei seine Einschätzung zur Jugendkri-
minalität in Deutschland und in wie weit diese auch 
mit Sozialisation zusammenhängt. Ihm ist wich-

tig, dass es für Jugendliche dabei zwangsläufig keinen „point of no return“ gibt.    

Außerdem beschäftigen wir uns mit dem Klimawandel. Ja, auch das ist ein The-
ma für den Kinder- und Jugendschutz. Die Kinderkommission des Bundestages 
hat festgestellt, dass es kaum ein anderes Thema gibt, das größere Auswirkun-
gen auf das Wohl der Kinder hat, als der Klimawandel. Die Weltgesundheits-
organisation (WHO) betrachtet Kinder und Jugendliche als besonders vulne-
rable Bevölkerungsgruppe, die unter Krisen wie z. B. Klimawandeleinflüsse 
besonders leidet. Was gilt es daraus für Schlüsse für Kommunen, Schulen, Kin-
der- und Jugendhilfe zu ziehen? Vieles muss neu gedacht werden und Verän-
derungen werden in allen Bereichen nötig sein. Lesen Sie dazu das Interview 
mit Dr. Hans-Peter Winkelmann, einem erfahrenen Klimaexperten, der sich 
in seiner Arbeit ganz der Klimafolgenanpassung widmet.

Auf Seite 10 geben wir einen Überblick über den aktuellen Stand des Gesetzes-
vorhabens des Bundesgesundheitsminsteriums zum Thema Cannabis. 

Eine spannende Lektüre wünscht Ihnen

Sarah Stiegler
Geschäftsführerin der
Drei-W-Verlag GmbH

Warum steigt die Jugendkriminalität?
Die Regierungskoalition im 
NRW-Landtag will eine Studie 
zum Anstieg der Jugendkrimi-
nalität in Auftrag geben. Die 
Untersuchung soll laut Rhei-
nische Post beleuchten, warum 
junge Menschen im vergange-
nen Jahr auf einmal viel häufi-
ger gegen Gesetze verstießen 
als zuvor. Außerdem soll die 
Studie Empfehlungen dazu liefern, was gegen die Entwicklung zu tun ist. In 2022 gab es 
laut polizeilicher Kriminalstatistik NRW mit rund 103 000 Tatverdächtigen fast 17 000 
mehr junge Menschen im Alter von 14 bis 21 Jahren als im Vorjahr 2021 (86 000). Ein 
deutlicher Anstieg, nachdem die Zahlen in Vorjahren zurückgegangen waren.

AUSWIRKUNGEN DER KLIMAKRISE  
AUF KINDER UND JUGENDLICHE 
Wir alle spüren es, wie uns der Klimawandel zusetzt. Unübersehbar sind 
die Zeichen der Klimakrise. Wir leiden zunehmend unter Hitze, unter im-
mer neuen Hitzerekorden. Besonders betroffen sind Kinder und Jugend-
liche. Daher hat auch die Kinderkommission KiKo des Deutschen Bun-
destages festgestellt, dass es kaum ein anderes Thema gibt, das größere 
Auswirkungen auf das Wohl der Kinder hat, als der Klimawandel.

DIE KLIMAKRISE IST EINE KRISE  
DER JUNGEN MENSCHEN

HEUTE GEBORENE KINDER WERDEN BIS ZU SIEBENMAL 
MEHR HITZEWELLEN ERLEBEN.
Die Folgen der Erderwärmung werden vor allem die Jungen treffen. Ein 
heute geborenes Kind wird im Schnitt viel mehr Extremwetter erleben als 
ein 1960 geborener Mensch. Ein*e heute ca. 65 Jährige*r erlebt im Laufe des 
Lebens im Schnitt zwei bis sechs Hitzewellen. In die Lebenszeit eines 2020 
geborenes Kindes werden dagegen durchschnittlich 10 bis 26 Hitzewellen 
fallen, und das auch nur, wenn der globale Temperaturanstieg auf 1,5 Grad 
begrenzt wird, wie es auf der Klimakonferenz im Pariser Klimaübereinkom-
men im Jahre 2015 als Ziel vereinbart wurde. Wenn aber die derzeitigen Kli-
mastrategien der Regierungen beibehalten werden, was global auf deutlich 
mehr als zwei Grad hinauslaufen würde, werden es 21 bis 39 Hitzewellen, die 
ein 2020 geborenes Kind im Laufe seines Lebens erleben wird.

„Das Thermometer steigt und damit nimmt auch die Belastung für Kinder 
zu“. (UNICEF)

Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF waren in 
Deutschland im Jahr 2020 3,3 Millionen Kinder häufig Hitzewellen ausge-
setzt. 2,6 Millionen Kinder erlebten langandauernde Hitzewellen und 4,1 
Millionen unter 18-Jährige schwere Hitzewellen. Bei einer Erderwärmung 
um 2,4 Grad werden im Jahr 2050 nahezu alle Kinder in Deutschland hier-
von betroffen sein.

K I N D E R ,  J U G E N D L I C H E 
U N D HITZE

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.

DER KLIMAWANDEL TRIFFT KINDER 
 UND JUGENDLICHE BESONDERS
Die Weltgesundheitsorganisation WHO betrachtet Kinder und Jugendliche 
als besonders vulnerable Bevölkerungsgruppe. „Vulnerabel“ kommt aus 
dem Lateinischen und bedeutet „verwundbar“ oder „verletzlich“. Als vul-
nerable Bevölkerungsgruppen versteht man Menschen, die unter Krisen, 
wie z. B. Klimawandeleinflüssen besonders leiden, also auch Kinder und 
Jugendliche.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat nicht nur eine signifikante Gesundheits-
gefährdung von Kindern nachgewiesen, sondern auch erhöhte Sterbe-
wahrscheinlichkeit nach Hitzestress von Kleinkindern im Alter von einem 
Jahr und darunter.

Die Klimaerwärmung wirkt wie Gift. Von Anfang an, von der Empfängnis, 
der frühen Kindheit, bis ins Jugendalter, beginnen wir, bedeutende Aus-
wirkungen von Klimagefahren auf die Gesundheit zu erkennen.

STEIGENDE TEMPERATUREN – HÖHERES RISIKO FÜR 
FETTLEIBIGKEIT
Mehr Frühgeburten und ein höheres Risiko, fettleibig zu werden: Die Erder-
wärmung schadet schon den Kleinsten – und hat lebenslange Folgen. 

Forscher haben unter anderem festgestellt, dass die steigenden Tempe-
raturen mit einer schnelleren Gewichtszunahme bei Babys zusammen-
hängen, was auch das Risiko für eine spätere Fettleibigkeit erhöht. Die 
ansteigenden Temperaturen werden auch mit Frühgeburten in Verbindung 
gebracht, die lebenslange gesundheitliche Folgen haben können.

Das Risiko einer Frühgeburt wird wahrscheinlich mit dem erwarteten An-
stieg der globalen Temperaturen und Hitzewellen zunehmen – dies ist ein 
ernstes Problem.

WEITERE INFORMATIONEN:
 �  www.umweltbundesamt.de 

 �  www.bundesgesundheitsministerium.de

 �  www.unicef.de

 �  www.klima-mensch-gesundheit.de

 �  www.kindergesundheit-info.de

 �  www.rki.de
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BABYS UND KLEINKINDER SIND  

BESONDERS GEFÄHRDET 

Sie dehydrieren schneller, bekommen eher Sonnen-

brand oder einen Sonnenstich. Der Grund: Kinder 

schwitzen weniger als Erwachsene und geben da-

durch weniger Wärme ab. Andererseits erzeugen sie 

bei körperlichen Aktivitäten mehr Stoffwechselwär-

me als Erwachsene. Bei extremer Hitze und großer 

Anstrengung gelingt es dem kindlichen Körper 

dann oft nicht mehr, seine Temperatur genügend 

abzusenken.

Direkt bestellen:  
www.drei-w-verlag.de

NEUE KOMPAKT-FLYER 

Kinder, Jugendliche 
und Hitze
Unübersehbar sind die Zei-
chen der Klimakrise. Wir 
leiden zunehmend unter 
Hitze. Besonders betroffen 
sind Kinder und Jugend-
liche. Die Kinderkommis-
sion KiKo des Deutschen 
Bundestages hat festgestellt, dass es kaum 
ein anderes Thema gibt, das größere Auswir-
kungen auf das Wohl der Kinder hat. Der Flyer 
zeigt, worauf wir uns einstellen müssen und 
wie wir unsere Kinder und Jugendlichen schüt-
zen können. 

Kompakt-Info-Flyer: 
Kinder, Jugendliche und Hitze
Autor: Dr. Hans-Peter Winkelmann
Bestellnummer: 3008
Format: DIN-Lang, Seiten: 8, Preis: 0,35 €

Jugendliche und 
Filme & Serien
Wer prüft eigentlich was? 
Und was sind die Krite-
rien? Was bedeuten die De-
skriptoren? Der Flyer gibt 
schnelle Antworten auf ge-
nau diese Fragen und noch 
weitere wichtige Infos. 

Kompakt-Info-Flyer: 
Jugendliche und Filme & Serien
Autor: Martin Ostermann (Prüfer bei der FSF)
Bestellnummer: 3009 
Format: DIN-Lang, Seiten: 8, Preis: 0,35 €

Siehe auch Bestellschein S. 15 oder

FERNSEHEN – STREAMING –  
KINO UND BLU-RAY
Nach wie vor ist der Fernseher das Familienmedium Nummer eins und 
fasziniert alle Altersgruppen. Die Vielfalt an Formaten und Kanälen wurde 
durch die Digitalisierung des Fernsehens erhöht, erschwert aber auch den 
Überblick, welche Sendungen für wen geeignet sind. Zudem muss beachtet 
werden, dass lineares Fernsehen – die Ausstrahlung nach einem festgelegten 
Programm-Zeitschema – immer weniger mehrheitlich genutzt wird, sondern 
Fernsehsendungen in Mediatheken oder über Online-Zugang jederzeit ver-
fügbar sind. Neben dem Kino und der Blu-ray/DVD sind es aber vor allem die 
Streamingdienste oder Internetportale wie YouTube, die als Orte für Filme 
und Serien relevant sind. 

WAS BEDEUTET JUGENDSCHUTZ 
BEI FILMEN UND SERIEN?
Filme dürfen nur dann Kindern oder Jugendlichen unter 18 Jahren zu-
gänglich gemacht werden, wenn sie für die entsprechende Altersstufe eine 
Freigabe erhalten haben. Ausgenommen hiervon sind nur Informations-, 
Instruktions- und Lehrfilme, die offensichtlich nicht die Entwicklung oder 
Erziehung von Kindern und Jugendlichen beeinträchtigen („Infoprogramm“ 
oder „Lehrprogramm“). 

WIE FUNKTIONIERT BEI FILMEN UND  
SERIEN DER JUGENDSCHUTZ?
Die Prüfung, für welche Altersstufe ein Film freigegeben wird, führt die, 
bereits 1948 gegründete Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft (FSK) 
durch. Die 16 Bundesländer haben festgelegt, dass die FSK-Entscheidungen 
bundesweit gelten.

Auf der Basis des Jugendschutzgesetzes (JuSchG) und der FSK-Grundsätze 
wird über die Freigabe für fünf Altersklassen entschieden (ab 0, 6, 12, 16 
und 18 Jahren). Die Prüfung geschieht auf Antrag. Eine gesetzliche Vorlage-
pflicht besteht nicht, faktisch durchlaufen aber alle in Deutschland im Kino 
vorgeführten Filme eine FSK-Prüfung. Neben dem Kinofilm zählen zu den 
Prüfobjekten alle Filme, vor allem digitale und analoge Videoformate wie 
DVD, Blu-ray.

J U G E N D L I C H E  U N D 
FILME & SERIEN

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.

FERNSEHEN UND JUGENDSCHUTZ
Wesentlicher Aufgabenbereich der Freiwilligen Selbstkontrolle Fernsehen 
(FSF) ist die Begutachtung des privaten Fernsehprogramms unter Gesichts-
punkten des Jugendschutzes. Die öffentlich-rechtlichen Sender haben 
eigene Jugendschutzbeauftragte. Grundlage ist der Jugendmedienschutz-
Staatsvertrag (JMStV). Die FSF bestimmt mit den Altersfreigaben, die denen 
der FSK entsprechen, die Sendezeit im Fernsehen. Ist ein Film, der im Fern-
sehen ausgestrahlt wird, schon von der FSK geprüft worden, so ist deren 
Einstufung bindend. Ausnahmen?

DABEI GILT FOLGENDES:
 Freigabe ab 0 Jahren:  
 keine Sendezeitbeschränkung

 Freigabe ab 6 Jahren:  
 keine Sendezeitbeschränkung

 Freigabe ab 12 Jahren: Ausstrahlung ab 20.00 Uhr,  
 wenn der Film an der Grenze zu einer Freigabe ab  
 16 Jahren liegt, sonst auch ohne Sendezeitbeschränkung

 Freigabe ab 16 Jahren: Ausstrahlung  
 zwischen 22.00 Uhr und 6.00 Uhr

 Keine Jugendfreigabe (18): Ausstrahlung  
 zwischen 23.00 Uhr und 6.00 Uhr

Ausführliche Erläuterungen: https://fsf.de/lexikon/altersfreigaben-und-fsf-kennzeichen 

WANN WERDEN FILME IN EINER GESCHNITTENEN  
FASSUNG IM FERNSEHEN GEZEIGT?
Vor allem Filme mit einer Freigabe ab 16 Jahren, die nicht vor 22.00 Uhr 
gezeigt werden dürfen, werden von den Sendern in den jugendschutzrele-
vanten Szenen gekürzt, um die Genehmigung für eine Ausstrahlung ab 20.00 
Uhr zu erhalten.

WERDEN FILME AUS DEM ABENDPROGRAMM IN DER  
GLEICHEN FASSUNG TAGSÜBER WIEDERHOLT?
Bei Filmen, die im Hauptabendprogramm (20.00 bis 22.00 Uhr) gezeigt wer-
den, geht man davon aus, dass sie für 12-Jährige geeignet sind. Sie dürfen 
im Tagesprogramm wiederholt werden, sofern das Wohl jüngerer Kinder 
dadurch nicht beeinträchtigt wird.
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INFORMATION UND BERATUNG
Auf den Seiten der FSK sind Internetauftritte wichtiger Einrichtungen zum 
Jugendmedienschutz zusammengestellt: www.fsk.de/?seitid=272&tid=502 

Hilfe und Informationen bieten auch folgende Portale: „Schau hin“ und 
„Klicksafe“.

WOHIN KANN ICH MICH MIT BESCHWERDEN WENDEN?
Zuschauerbeschwerden und Anfragen zu jugendschutzrelevanten Themen 
im privaten Fernsehen nimmt die FSF-Jugendschutz-Hotline entgegen.  
Potenzielle Verstöße werden an einen Prüfausschuss weitergeleitet: 

https://fsf.de/jugendschutz-hotline/

FSK.online bietet allen Internetnutzern die Möglichkeit, sich über Angebote 
im Internet zu beschweren:

https://www.fsk.de/?seitid=1676&tid=466

Öffentlich-Rechtliche Beschwerdestelle?

WICHTIG:: 
Es wird auf eine potentielle Gefährung geprüft. Die Altersfrei-

gaben sind keine pädagogischen Empfehlungen. Informieren 

Sie sich vorher, worum es in dem gewünschten Film oder Serie 

geht und entscheiden Sie als Erwachsene*r ob das Kind oder 

der*die Jugendliche schon mit dem Inhalt umgehen kann. Als 

Beispiele: In vielen Kinderfilmen (ab 0 Jahre freigegeben) stirbt 

ein Elternteil oder auch harmlose Szenen können je nach Ent-

wicklung oder persönlicher Erfahrung stark verängstigen.
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Jugendkriminalität –  
es gibt keinen „Point of no return“  
Prof. Thomas Fischer im Gespräch mit der Redaktion

4 | INTERVIEW

Prof. Dr. Thomas A. Fischer ist Profes-
sor im Fachbereich Sozialwissenschaften 
im Dualen Studium der IU Internationa-
le Hochschule, Standort Dortmund. Nach 
dem Studium war er als Wissenschaftlicher 
Mitarbeiter am Institut für Kriminologie 
Tübingen sowie am Lehrstuhl für Krimino-
logie, Kriminalpolitik und Polizeiwissen-
schaft der Ruhr-Universität Bochum tätig; 
danach als Wissenschaftlicher Referent in der Arbeitsstelle Kin-
der- und Jugendkriminalitätsprävention des Deutschen Ju-
gendinstituts e.V. im Feld der Praxisforschung und der Politik-
beratung in München. 
Seine inhaltlichen Schwerpunkte sind u. a. Sozialisation im Kin-
des- und Jugendalter, Schulsozialarbeit, Jugendkriminalität, 
Kriminalitätsprävention, Medienpädagogik und Jugend(me-
dien)schutz.

Herr Prof. Fischer, sie lehren im Bereich der Sozialen 
Arbeit unter anderem den Schwerpunkt Kriminologie. 
Und haben hierbei einen besonderen Blick auf die Ju-
gendkriminalität. In der Gesellschaft wird oft eine Zu-
nahme von Gewalt und Straftaten von Kindern und Ju-
gendlichen empfunden. Wie sehen Sie das?
Das Thema Jugendgewalt gelangt immer wieder in das Be-
wusstsein der Gesellschaft, vor allem dann, wenn Straftaten 
von jungen Menschen in Medien und Öffentlichkeit thema-
tisiert werden. Die Sorge, Kriminalität und Gewalt von jun-
gen Menschen könnten zunehmen, ist angesichts solcher 
Straftaten zunächst verständlich. Es verbietet sich aber von 
Einzelfällen Trends abzuleiten oder auf gesamtgesellschaft-
liche Entwicklungen zu schließen. Um Kinder- und Jugend-
kriminalität, auch Gewaltkriminalität, einordnen zu können, 

müssen zum einen wissenschaftliche Quellen betrachtet und 
zum anderen die Zahlen in den Blick genommen werden. So 
zeigt die Polizeiliche Kriminalstatistik, Dunkelfeldstudien 
wie Schülerbefragungen und auch die vorhandenen Versiche-
rungsdaten zu „Raufunfällen“ auf dem Schulhof weitgehend 
übereinstimmend, dass Gewalttaten bei Kindern und Jugend-
lichen in  Deutschland seit den 2000er Jahren zurückgegan-
gen sind (Stand der Studien bis einschließlich 2021). Ohne 
Zweifel ist jeder Einzelfall ein Fall zu viel und muss für sich 
betrachtet und aufgearbeitet werden, die These einer Verro-
hung oder Brutalisierung von Kindern und Jugendlichen ent-
spricht jedoch nicht der empirischen Wirklichkeit. 

Gerade bei schlimmen Straftaten einzelner Kinder oder 
Jugendlicher ist die Betroffenheit und Ohnmacht in der 
Gesellschaft spürbar. Ist eine immer wieder geforderte 
Strafverschärfung für Kinder und Jugendliche aus Ihrer 
Sicht zielführend?
Die Forderungen nach Strafverschärfungen oder Maßnah-
men wie das Herabsenken des Strafmündigkeitsalters sind 
aus einer kriminalitätspräventiven Sicht wenig hilfreich und 
nicht zielführend. Zum einen verbietet es sich, Kinder und 
Jugendliche unter Generalverdacht zu stellen und ihnen da-
mit sozusagen per se eine Gefährlichkeit zu unterstellen. 
Zum anderen geht die Orientierung an „Strafen“ an der Ziel-
setzung des Jugendgerichtsgesetzes vorbei und wird damit 
Kindern und Jugendlichen nicht gerecht. Die Besonderhei-
ten von Entwicklungs- und Reifeprozessen junger Menschen 
finden im Erziehungsgedanken Berücksichtigung. Die Orien-
tierung an Strafe und Vergeltung im Umgang mit straffällig 
gewordenen Kindern und Jugendlichen statt an Prävention 
und sozialpädagogischer Intervention wäre ein eklatanter 
Rückschritt hinsichtlich einer rationalen Kriminalpolitik.
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Oft kommen jugendliche Straftäter*innen aus prekären 
Verhältnissen. Kann Kindeswohlgefährdung schon der 
Beginn einer „straffälligen Kariere“ sein?
Insgesamt zeigt die kriminologische Forschung, dass Ju-
gendkriminalität meist episodisch ist und sich überwiegend 
im Bereich leichterer Delikte wie Ladendiebstahl, Sachbe-
schädigung bewegt. Schwerwiegende Delikte machen nur 
einen kleinen Teil davon aus. Auch werden die meisten jun-
gen Menschen nur ein bis zwei Mal auffällig. Jugendliche, 
die wiederholt und auch mit schwerwiegenderen Delikten 
auffällig geworden sind, zeigen oftmals sehr komplexe Pro-
blemlagen und Risikofaktoren beim Aufwachsen wie so-
ziale Randständigkeit, Gewalterfahrungen in der Familie, 
Schulprobleme oder Alkohol- und Drogenmissbrauch. Er-
fahrungen, die unter Kindeswohlgefährdungen fallen, kön-
nen dabei durchaus auch abweichendes Verhalten begüns-
tigen und auf den Weg einer „kriminellen Karriere“ führen 
– wobei festgehalten werden muss, dass dies nicht zwangs-
läufig geschieht und es vor allem hier auch keinen „point of 
no return“ gibt. 

Was ist wichtig in der Kindererziehung? Welche beson-
deren Herausforderungen sehen Sie dabei für die Ge-
sellschaft?
Es ist wesentlich, dass im Rahmen der Erziehung auf die Be-
dürfnisse der Kinder geachtet wird und darauf, was sie für 
ein gesundes Aufwachsen brauchen. Kinder brauchen lie-
bevolle verlässliche Beziehungen, die großen Einfluss auch 
auf spätere Beziehungen und Bindungen haben. Sie brau-
chen einen sicheren Raum, in dem sie die Welt erkunden und 
eigene Erfahrungen machen können ohne dabei überbehü-
tet oder im anderen Extrem ohne Struktur und Orientierung 
sich selbst überlassen werden. Dabei steht auch die Gesell-
schaft als Ganzes in der Verantwortung, die Bedingungen 
und Verhältnisse hierzu zu schaffen und jungen Menschen 
eine Perspektive für eine sichere Zukunft zu geben. Und bei-
spielweise geben die Kinderrechte der UN-Kinderrechtskon-
vention hierzu eine gute Orientierung. 

In Ihrer neuen Broschüre „Wie geht es dir? Kindeswohl-
gefährdung erkennen“ legen Sie den Fokus auf das Er-
kennen einer Kindeswohlgefährdung. Worum geht es 
Ihnen dabei und warum ist der frühe Blick auf die Kin-
der so wichtig?
Kinder und Jugendliche in ihrer Entwicklung zu unterstüt-
zen und sie dabei vor Gefährdungen des Aufwachsens zu 
schützen, ist eine wichtige gesamtgesellschaftliche Aufgabe. 
Das heißt auch, dass nicht nur die Erziehungspersonen selbst 
oder Fachkräfte aus pädagogischen Einrichtungen hier in 
der Verantwortung stehen, sondern wir alle, auch wenn wir 
Außenstehende sind. Wir müssen achtsam gegenüber dem 
Wohl von Kindern und Jugendlichen sein. Das Erkennen und 
Einschätzen, ab wann Unterstützung und Hilfe für ein Kind 
oder in Familien dringend notwendig ist, ist dabei eine gro-
ße Herausforderung. Die Broschüre soll dabei als Orientie-
rung dienen für alle, die Hilfestellung und Aufklärung rund 
um das Thema suchen. 

NEU: Broschüre zur 
Kindeswohlgefährdung

Broschüre: 
Wie geht es dir?   
Kindeswohlgefährdung erkennen
Autor: Prof. Dr. Thomas Fischer, Dortmund
Bestellnummer: 1023
ISBN: 978-3-910755-02-4
Format: 12 x 21 cm, Seiten: 28
Preis: 2,50 €

Direkt bestellen:  
www.drei-w-verlag.de

Vernachlässigung,  
körperliche und seelische Misshandlung,  
sexualisierte Gewalt, häusliche Gewalt:
Wenn wir von dem tragischen Schicksal eines 
betroffenen Kindes erfahren, sind wir er-
schüttert und fragen uns, wie es dazu kom-
men konnte. Was kann man tun? Wo kann 
man ansetzen und frühzeitig Hilfe leisten, 
um Schlimmeres zu verhindern? Wie können 
wir in Zukunft Kindern bestmöglichen Schutz 
und Sicherheit beim Aufwachsen geben?
Die Broschüre bietet Orientierung für alle, die 
Aufklärung und Informationen rund um das 
Thema suchen. Sie soll Erwachsene (also El-

tern, Freunde, Nachbarn und pädagogische Fachkräfte) für Anzeichen 
einer Kindeswohlgefährdung aufmerksamer machen und ihnen Hilfestel-
lung geben, falls sie ein gefährdetes Kind im Umfeld vermuten.
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INTERNATIONALER J
UGENDMEDIENSCHUTZ

Gutachten 
vorgestellt
Erstmals hat ein Gutachten zum interna-
tionalen Kinder- und Jugendmedienschutz 
Maßnahmen zum Schutz von Minderjäh-
rigen und gesetzliche Grundlagen in sechs 
verschiedenen Ländern vergleichend unter-
sucht. Das von der Kommission für Jugend-
medienschutz (KJM) beauftragte Gutachten 
des Instituts für Europäisches Medienrecht 
(EMR) wurde auf einer Veranstaltung „KJM 
im Dialog“ zahlreichen Gästen aus Aufsicht, 
Wissenschaft und Politik vorgestellt.
Die Referent*innen vom EMR betonen, dass 
der Kinder- und Jugendmedienschutz aktu-
ell international starke Aufmerksamkeit er-
fährt: „In den sechs untersuchten Ländern 
bestehen ähnliche Trends im Mediennut-
zungsverhalten von Kindern und Jugend-
lichen. Auch die Risiken sind vergleichbar, 
werden aber teils anders gewichtet. Erheb-
liche Unterschiede gibt es in der rechtli-
chen Reaktion gerade auf neue Risikophä-
nomene."
www.kjm-online.de

JUGENDMEDIENSCHUTZ

Europäische Zusammen-
arbeit vereinbart
Um den Herausforderungen des Jugendme-
dienschutzes im 21. Jahrhundert gerecht zu 
werden, bilden Medienregulierer aus Belgien, 
England, Frankreich, Zypern und Deutsch-
land durch die Direktorenkonferenz der Lan-
desmedienanstalten (DLM) eine internatio-
nale Arbeitsgruppe zu Altersverifikation. Die 
Arbeitsgruppe ist vor allem ein Austauschfo-
rum zwischen den beteiligten Behörden und 
zum (technischen) Jugendmedienschutz. In-
formationen über die jeweiligen rechtlichen 
Zuständigkeiten und praktische Erfahrun-
gen mit Durchsetzungsmaßnahmen sollen 
ausgetauscht, Erkenntnisse aus Forschung 
und täglicher Arbeit miteinander geteilt und 
Einschätzungen zur Verhältnismäßigkeit 
und Wirksamkeit von Technologien zur Al-
tersverifikation diskutiert werden. Ziel ist es, 
einen möglichst harmonisierten Ansatz zum 
Jugendschutz gegenüber den Plattformen, die 
entwicklungsbeeinträchtigende Inhalte be-
reitstellen, zu erreichen. 
www.die-medienanstalten.de

E-ZIGARETTEN

Verbot von „süßen Aromen“ gefordert

GERA/THÜRINGEN

Prävention statt Unterrichtsausfall
Die SRH Hochschule für Gesundheit  in Gera 
führt an Geraer Schulen Präventionsprojek-
te zur Förderung der seelischen Gesundheit 
durch, um Unterrichtsausfall zu kompensie-
ren. „Der Lehrkräftemangel und der damit 
verbundene Unterrichtsausfall hat in Thü-
ringen mittlerweile ein dramatisches Aus-
maß erreicht. Gleichzeitig kämpfen Schulen 
mit weiteren Herausforderungen. Gerade in 
Folge der Pandemie leiden Schüler*innen an 
seelischen Belastungen. Dabei sind Schulen 
durch das Thüringer Schulgesetz verpflich-
tet, durch geeignete Maßnahmen die Förde-
rung der Gesundheit zu unterstützen. „In-
dem wir Unterrichtsausfall durch Projekte 

Sie erinnern äußerlich an farbige Filzstifte 
und es gibt sie in fruchtigen Geschmacks-
richtungen, wie Himbeere, Passionsfrucht 
oder Wassermelone-Kaugummi. Laut Ex-
pertenmeinung sollen immer mehr Jugend-
liche zu sogenannten Vapes greifen. Durch 
die Vielzahl fruchtiger und süßer Aromen 
kämen junge Menschen auf den Geschmack, 
der Weg zur richtigen Zigarette sei dann 
nicht mehr weit, wird gemutmaßt. E-Zigaret-
ten dürfen laut Jugendschutzgesetz nicht an 
Jugendliche abgegeben werden (§ 10 JuSchG). 
„Die E-Zigaretten wirken clean und trendy. 
Im Grunde wird ein Zerrbild des gesunden 
Rauchens vermittelt“, sagte Rainer Thoma-

zur seelischen Gesundheit kompensieren, 
begegnen wir also gleich zwei gravierenden 
Problemen“, sagt Prof. Dr. Katharina Wick, 
Departmentleiterin Psychologie an der SRH 
Hochschule. In regelmäßigen Austauschtref-
fen der Studierenden – derzeit drei aus dem 
Bachelor-Studiengang Psychologie und zehn 
aus dem Master-Studiengang Psychische Ge-
sundheit und Psychotherapie – werden die 
Erfahrungen in den Schulen ausgetauscht, 
um darauf aufbauend Anpassungen vorzu-
nehmen und das Projekt bis zu den Sommer-
ferien weiterzuführen.  
www.srh-gesundheitshochschule.de

sius, der das Deutsche Zentrum für Suchtfra-
gen des Kinder- und Jugendalters am Univer-
sitätsklinikum Hamburg-Eppendorf (UKE) 
leitet, laut Presseberichten. Demgegenüber 
verweist das Bündnis für Tabakfreien Ge-
nuss (BFTG) auf den Trend, dass 98 Prozent 
der E-Zigaretten-Nutzer erwachsene Ex-
Raucher seien. Das BFTG ist ein Zusammen-
schluss von Unternehmen der E-Zigaretten-
Branche. In ihrer „Selbstverpflichtung für 
eine verantwortungsvolle Werbung“ steht, 
dass keiner Personen im Alter unter 30 Jah-
ren diese gezeigt würde.
www.az-online.de

STADT MINDEN/NRW

Selbstsicherheitstraining für Mädchen:  
„Ich fühle mich sicherer, wenn ich unterwegs bin“
Der Bereich Jugendarbeit/Jugendschutz des 
Jugendamtes der Stadt Minden hat in Zu-
sammenarbeit mit dem Polizeisport- und 
Präventionsverein Minden e.V. die Kurse 
„Entdecke deine Superkräfte – Selbstsicher-
heitstraining für Mädchen“ auf die Beine ge-
stellt. Laut einer Umfrage des Jugendamtes 
fühlen sich Kinder und Jugendliche an ver-
schiedenen Orten in Minden unsicher. Aus 
dem Grund war ein Ziel der Kurse, Mädchen 
im Alter von acht bis 13 Jahren zu einem 
selbstsicheren Auftreten, Selbstvertrauen 
und Handlungskompetenzen sowie Hand-

lungssicherheit hinzuführen. Insgesamt 
fanden vier Kurse, die von einem Polizei-
beamten und einer Mitarbeiterin des Berei-
ches Jugendarbeit/Jugendschutz vorwiegend 
in den städtischen Jugendhäusern durch-
geführt wurden, statt. Mit diesem Angebot 
konnten über 50 Mädchen erreicht werden.
Durch verschiedene Rollenspiele und Übun-
gen erprobten die Teilnehmerinnen ein 
selbstbewusstes Auftreten mit einer aussa-
gekräftigen Körpersprache und Konflikt-
kommunikation. 
www.minden.de
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STADT BOCHOLT/NRW

Sechs Ideen ausgewählt und ausgezeichnet

Kreative Köpfe für die neue Jugendschutzkampagne in Bocholt (obere Reihe v.l.n.r.): Ina Bühs (Jugendamt Stadt Bocholt), Tine 
Tefert (KSB), Leon Tembrink, Lina Symkowiak (Verein JUSA), Matthis Artz, Matilda Deing, Milla Priebs, Annika Brauer, Maya Fö-
cking, Jule Schmeink, Charlotte Naber, Lutz Boland, Elisabeth Kroesen (stellvertetende Bürgermeisterin). Vordere Reihe v.l.n.r.: 
Erster Stadtrat Thomas Waschki, Semra Koc, Bianca Hoffmann, Oliwia Peistert                                                        (Foto: © Stadt Bocholt)

„Bocholt rüttelt wach!“: So lautet der Titel der 
neuen Jugendschutzkampagne der Stadt Bo-
cholt im westlichen Münsterland. Dabei geht 
es um Themen wie Alkohol, (Cyber-)Mobbing 
oder Medien- und Handykonsum. Das Beson-
dere: Die Motive zur Kampagne wurden erst-
mals durch Kinder und Jugendliche selbst 
entworfen – Botschaften von Kids für Kids. 
Eine Jury wählte aus 34 Einsendungen jetzt 
sechs aus, die künftig auf Plakaten zu sehen 

sein werden. Die kreativen Köpfe dahinter 
wurden jetzt ausgezeichnet. 180 Kinder und 
Jugendliche aus sechs Bocholter Schulen folg-
ten dem Aufruf und machten mit. Die über-
zeugendsten Ideen lieferten Leon Tembrink, 
Matthis Artz, Matilda Deing, Milla Priebs, 
Annika Brauer, Maya Föcking, Jule Schmeink, 
Charlotte Naber, Lutz Boland, Semra Koc, 
Bianca Hoffmann und Oliwia Peistert ab.
www.bocholt.de

WESTLOTTO

Projekt für Jugendschutz
Mit dem neuen „Digitalen Präventionstool“ 
will WestLotto künftig den Jugendschutz in 
der digitalen Spielewelt stärken. Ziel ist die 
Schaffung einer „involvierenden digitalen 
Plattform“ mit unterschiedlichen präventi-
ven Ansätzen – ausgerichtet jeweils auf die 
Zielgruppen Jugendliche, Eltern und Lehr-
personal. Das berichtet WestLotto in einer 
Pressemitteilung. Inhaltlich fuße das digi-
tale Präventionstool auf dem Konzept der 
SMART Camps, mit denen WestLotto be-
reits seit 2019 Schülerinnen und Schüler 
über verschiedenste Aspekte der digitalen 
Lebenswelt und mögliche Gefahren aufklä-
re. Ein zentraler Aspekt der Aufklärung sei 
die „gefährliche Vermischung von Gaming 
und Gambling“, die eine Einstiegsluke in das 
Glücksspiel darstellen könne. 
www.gamesundbusiness.de
www.westlotto.de

TESTKÄUFE

Verkauf von E-Zigaretten  
an Minderjährige

Jugendliche kommen leicht an E-Zigaretten. 
Das haben Testkäufe der Stadt Oldenburg in 
Zusammenarbeit mit der Polizei ergeben. E-
Zigaretten dürfen an Minderjährige nicht 
abgegeben werden. In 13 von 22 Geschäften 
habe sich das Verkaufspersonal nicht an das 
Jugendschutzgesetz gehalten, teilte die Stadt 
mit. Der Schwerpunkt der Kontrollen lag auf 
E-Zigaretten, weil diese bei jungen Leuten 
gerade im Trend liegen. E-Zigaretten seien 
erschwinglich und leicht zu bekommen. Sie 
seien aufgrund des Designs und des süßli-
chen Geschmacks seit einiger Zeit ein Ren-
ner bei der jungen Generation, so die Stadt 
Oldenburg. www.oldenburg.de

v. l.: Nicola Völckel (Leiterin Lore-Agnes-Haus,) Referentin 
Kirsten Schumacher, Dr. Nadine Jastfelder (Leiterin der Landes-
fachstelle PsG.nrw      (Foto: AWO Bezirksverband Niederrhein)

Im Regierungsbezirk Düsseldorf verstärkt 
eine neue Regionalstelle mit Sitz in Essen 
die Landesfachstelle Prävention sexuali-
sierte Gewalt (PsG.nrw). Die PsG.nrw hat 
in erster Linie den Auftrag, Fachkräfte der 
freien Kinder- und Jugendhilfe in NRW für 
den Themenkomplex zu sensibilisieren, sie 
zu informieren und ihnen Handlungssicher-
heit zu geben sowie Akteur*innen im Kin-
der- und Jugendschutz zu vernetzen und 
die Qualitätsentwicklung von Präventions-
arbeit zu begleiten. „Die in der Trägerschaft 
des AWO Beratungszentrums Lore-Agnes-
Haus (LAH) befindliche Regionalstelle hat 
das Ziel, die Prävention sexualisierter Gewalt 
gegen Kinder und Jugendliche nachhaltig zu 
stärken.“, sagt Nicola Völckel, Leiterin des 
Lore-Agnes-Hauses. Kirsten Schumacher, 
Fachreferentin der Regionalstelle berät da-
für Träger der Kinder- und Jugendhilfe z. B. 

bei der Entwicklung und Implementierung 
von Schutzkonzepten. Dr. Nadine Jastfelder 
(Leiterin der Landesfachstelle PsG.nrw) freut 
sich, dass die Regionalstelle in die Träger-
schaft des Lore-Agnes-Haus übergegangen 
ist. Denn das  LAH ist mit seinen Angeboten 
zu allen Fragen rund um Sexualität, Fami-
lienplanung, Schwangerschaft und Schwan-
gerschaftskonflikt schon jetzt gut vernetzt.  
www.awo-nr.de
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DROGENBEAUFTRAGTER

Weniger Werbung für Alkohol und Tabak
Interviews, die vom 18. November bis 1. De-
zember 2022 mit Menschen ab 16 Jahren, Pä-
dagogen und Fachkräften der Suchthilfe ge-
führt wurden.

www.deutschlandfunkkultur.de
www.aerzteblatt.de

Der Bundesdrogenbeauftragte Burkhard 
Blienert will, dass Werbung für Alkohol, Ta-
bak und Glücksspiele stärker eingeschränkt 
wird. Er kritisierte eine „Überpräsenz“ von 
Großflächenwerbung für Alkohol, Tabak 
und E-Zigaretten an Kiosken und Tank-
stellen sowie etwa für Sportwetten im 
Fernsehen. Zumindest da, wo Wer-
bung auch Jugendliche erreiche, sei-
en ganz enge Grenzen zu setzen, so 
Blienert. Der Beauftragte der Bun-
desregierung äußerte sich anlässlich 
des Auftakts einer neuen Reihe von 
Diskussionsveranstaltungen. Laut 
einem dafür in Auftrag gegebenen 
„Stimmungsbild“ befürworten den 
Angaben zufolge unter anderem 75 
Prozent ein vollständiges Werbever-
bot für Tabak und 60 Prozent für Alko-
hol. Ausgewertet wurden demnach 1383 

Auch das gibt es?
Bei der Kontrolle eines Gastronomiebe-
triebes in der Stadt Kitzingen (Bayern/
Unterfranken) stellte die Polizei fest, 
dass neben dem im Lokal hängenden 
Zigarettenautomaten eine ec-Karte zur 
freien Benutzung lag. Die Karte steck-
ten Jugendliche in den Automaten, um 
die Altersverifizierung zu umgehen und 
sich somit Zigaretten aus dem Automa-
ten zu kaufen. Die Karte wurde durch die 
Beamten sichergestellt, teilt die Polizei 
mit. Es erging eine Anzeige an das Land-
ratsamt wegen eines Verstoßes gegen 
den Jugendschutz. Das berichtete 
www.infranken.de

SOZIALE MEDIEN

Starke Nutzung – 
Keine Verbesserung der digitalen Kompetenz?
Für Jugendliche ist Social Media das Kom-
munikationsmittel der Wahl. Eine neue Aus-
wertung mit Daten des Nationalen Bildungs-
panels zu den Kompetenzen im Bereich der 
digitalen Medien (ICT-Kompetenzen) von 15- 
bis 18-Jährigen hat jetzt überraschende Er-
kenntnisse geliefert: Aktivitäten wie Chat-
ten oder das Teilen von Bildern und Videos 
wirken sich nicht positiv auf die Kompeten-
zen beim Umgang mit digitalen Kommunika-
tions- und Informationstechnologien aus. Im 
Gegenteil kann eine zu intensive Nutzung so-
zial-interaktiver Dienste sogar zu insgesamt 
geringeren digitalen Kompetenzen bei den Ju-
gendlichen führen. Sie nutzen soziale Medien 
häufig zur Unterhaltung, Zerstreuung und 
Ablenkung. Und genau dieses Verhaltens-
muster kann sich negativ auf ihre Fähigkei-
ten auswirken, digitale Kommunikationsme-
dien zielgerichtet und fachkundig zu nutzen 
– zum Beispiel zur Recherche und bei der Be-
wertung von Suchergebnissen. 
Der kürzlich veröffentlichte Bericht vom 
Leibniz-Institut für Bildungsverläufe vom 
IPN Kiel sprechen hier vom Gegensatz zwi-
schen sozial-interaktiven und instrumen-
tellen Nutzungsmotiven. Während die Nut-
zung digitaler Medien zur Unterhaltung und 

zum sozialen Austausch wenig anspruchs-
voll ist, zahlt dagegen etwa die gezielte In-
formationssuche bei einer Online-Recher-
che direkt auf die Fähigkeiten der jungen 
Erwachsenen ein, souverän mit digita-
len Informationstechnologien umzugehen.
www.lifbi.de

BAYERN – GEGEN EINSAMKEIT

Digitale Streetworker  
für Jugendliche
In Bayern können sich junge Menschen, die 
unter Einsamkeit leiden, an die „Digitalen 
Streetworker“ wenden. Einsamkeit darf nach 
Meinung der bayerischen Jugendministerin 
Ulrike Scharf nicht zu einem Dauerzustand 
werden und zu sozialer Isolation führen. Die 
bayernweit tätigen „Digitalen Streetworker“ 
begegnen jungen Menschen im Netz, beglei-
ten, unterstützen und beraten sie dort. Bei 
Bedarf können sie auch auf analoge Angebote 
der Jugendarbeit aufmerksam machen. Zie-
le der analogen Streetwork sollen in die di-
gitale Welt übersetzt werden. Für jeden Re-
gierungsbezirk sind digitale Streetworker 
auf digitalen Pattformen und mittels Social 
Media Anwendungen tätig. Junge Menschen 
können sich zu allen Lebensbereichen ano-
nym mit den „Digitalen Streetworkern“ aus-
tauschen. Das Projekt wird vom Bayerischen 
Jugendring (BJR) in Abstimmung mit dem 
Sozialministerium umgesetzt und vom JFF – 
Institut für Medienpädagogik in Forschung 
und Praxis fachlich begleitet.
www.stmas.bayern.de



MAGAZIN | 98 | MAGAZIN

Jugendschutz Forum 2|2023

WISSEN SIE NOCH . . .FREIWILLIGE SELBSTKONTROLLE

FSM bearbeitet knapp 
13.000 Meldungen
Im Jahr 2022 gingen bei der FSM-Beschwer-
destelle (Freiwillige Selbstkontrolle Multi-
media) insgesamt 12.956 Beschwerden über 
illegale oder jugendgefährdende Online-In-
halte ein. Im Vergleich zum Vorjahr ist ein 
leichter Rückgang zu erkennen (2021: 14.205 
Meldungen) – dennoch handelt es sich um das 
zweithöchste Meldungsaufkommen in der 
Geschichte der FSM-Beschwerdestelle. In 68 
Prozent der Fälle (8.757 Meldungen) handelte 
es sich um begründete Beschwerden, d.h. um 
Inhalte, die nach umfassender Einzelfallprü-
fung gegen deutsche Jugendmedienschutzge-
setze verstoßen.

Wie sich Erziehung verändert hat

1 Stillsitzen – das wurde früher noch regelmäßig in der Schule gefordert. Beim Kir-
chenbesuch oder den Großeltern lief es ähnlich ab. Hibbeln oder wippeln, immer 

etwas in den Händen zu haben war selten irgendwo gern gesehen. Heute ist das anders. 
Studien zeigen, dass Bewegung zwischendurch das Lernen unterstützt und auch ins-
gesamt sind sich Experten einig: Mehr Bewegung, auch über die Schule hinaus, wäre 
wünschenswert. Das bedeutet aber nicht, dass Kinder in der Kirche oder einem fei-
nen Restaurant umherrennen sollten – das wann und wo ist auch heute noch wichtig.

2 Balancieren, auf einem Bein stehen, rückwärts gehen – bei Vorschuluntersu-
chungen fällt immer wieder auf, dass Fünfjährige immer öfter Probleme bei die-

sen Aufgaben haben. Besonders in größeren Städten sind bis zu 40 Prozent der Kin-
der motorisch etwas unterentwickelt. In der Grundschule selbst werden Seil- oder 
Stangenklettern im Sportunterricht seltener, weil immer weniger Kinder dies können.

3 Wissen Sie noch, wie alt Sie waren, als Sie das Schleife binden lernten? Vor gut 
20 Jahren wetteiferte man im Kindergarten darum, wer das noch vor der Ein-

schulung fertigbringt. Heute kann sich gerade mal die Hälfte der Vier- bis Fünfjähri-
gen ohne Hilfe anziehen, inklusive Schuhe binden.

4 Wussten Sie, dass nur 23,5 Prozent der Haushalte 1983 Spülmaschinen besaßen? 
Heute sind es knapp 72 Prozent. Es ist daher kaum verwunderlich, dass Kinder 

heute nicht mehr überall beim Abwasch helfen müssen. Auch beim Staubsaugen 
wird immer weniger Unterstützung gefordert, schließlich gibt es in immer mehr Fa-
milien Saugroboter.

5 Prügel, Schläge, Angst – früher war der Rohstock im Klassenzimmer weit ver-
breitet. In der DDR wurde er (und damit die Prügelstrafe) 1949 aus der Schule ver-

bannt. Langsam folgte auch der Rest Deutschlands, in Teilen von Bayern wurde aber 
bis Anfang der 1980er Jahre immer noch auf diese Art durchgegriffen. Und erst seit 
2000 gilt, laut Gesetz, endlich auch zu Hause: „Kinder haben ein Recht auf gewaltfreie 
Erziehung. Körperliche Bestrafungen, seelische Verletzungen und andere entwürdi-
gende Maßnahmen sind unzulässig.“ (§ 1631 BGB, Abs. 2)

6 „Gib‘ der Tante mal die Hand, Kind“ – der Spruch klingt nicht nur verstaubt, er 
ist es zum Glück auch. Da heute mehr auf die Kinder und ihre Bedürfnisse einge-

gangen wird, muss keiner mehr irgendwem die Hand oder ein Küsschen geben, wenn 
er oder sie das nicht möchte. Eine Wohltat, vor allem für schüchterne Sprösslinge.

7 Mittagessen für die Geschwister machen, alleine zu Hause oder draußen sein: 
Viele Kinder mussten vor einigen Jahrzehnten diese Erfahrungen früh machen. 

Auch, wenn sie dafür vielleicht noch zu jung und von der Verantwortung überfordert 
waren. Heute haben Eltern mehr Zeit für ihre Kinder oder sorgen für entsprechen-
de Betreuung und das Alleinsein kommt vergleichsweise spät. Das ist auf der einen 
Seite sehr löblich und gut, passierten doch früher auch oft Unfälle. Aber ein bisschen 
traurig ist es auf der anderen Seite auch, denn manchmal birgt ein kleiner Waldab-
schnitt viel mehr Möglichkeiten für Fantasie und Abenteuer als der moderne Spiel-
platz um die Ecke.

www.24vita.de 
24vita.de ist Teil des IPPEN.MEDIA-Netzwerkes, zu dem rund 50 Nachrichtenportale gehören. 24vita.de  
berichtet tagesaktuell über Themen aus Ernährung, Bewegung und der menschlichen Psyche.

Nach pornografischen Inhalten (51 Prozent, 
4.455 Fälle) machten Darstellungen des se-
xuellen Missbrauchs Minderjähriger mit 
37 Prozent den zweitgrößten Anteil der be-
gründeten Beschwerden aus (3.224 Fälle). 
Nach dem starken Anstieg von gemeldeten 
Missbrauchsdarstellungen im Vorjahr (2021: 
5.311 Fälle) war 2022 somit ein Rückgang zu 
verzeichnen. Dennoch bearbeitete die FSM-
Beschwerdestelle 2022 fast dreimal so vie-
le Hinweise auf Missbrauchsdarstellungen 
Minderjähriger wie noch 2020 (1.174 Fälle). 
Die gemeldeten Fälle gehen auch auf Meldun-
gen anderer Beschwerdestellen des interna-
tionalen Netzwerks INHOPE zurück, die im 
Rahmen einer weltweiten Kooperation Fäl-
le über die ICCAM-Plattform ("I see CAM - 
Child Abuse Material") an die FSM melden.
www.fsm.de

Statistik der 
Beschwerde stelle 2022
Im Jahr 2022 gingen bei der FSM- 
Beschwerdestelle insgesamt 12.956 
Beschwerden über illegale oder ju-
gendgefährdende Online-Inhalte ein. 
Im Vergleich zum Vorjahr ist ein leichter 
Rückgang zu erkennen (2021: 14.205 
Meldungen) – dennoch handelt es sich 
um das zweithöchste Meldungsauf-
kommen in der Geschichte der FSM-
Beschwerdestelle. In 68 Prozent der 
Fälle (8.757 Meldungen) handelte es 
sich um begründete Beschwerden,  
d. h. um Inhalte, die nach umfassender 
Einzelfallprüfung gegen deutsche Ju-
gendmedienschutzgesetze verstoßen.

3.687 begründete Beschwerden richte-
ten sich dabei gegen Inhalte, die sich auf 
Angeboten von Mitgliedsunternehmen 
der FSM befanden. Die meisten dieser 
begründeten Beschwerden betrafen 
nutzergenerierte Inhalte auf sozialen 
Netzwerken. Die Mitgliedsunternehmen 
entfernten alle durch die FSM-Beschwer-
destelle beanstandeten Verstöße gegen 
den Jugendmedienschutz-Staatsvertrag. 
In einem Fall wurde der FSM-Beschwer-
deausschuss einberufen.

Begründete Beschwerden nach 
Inhalten

Im Bereich Pornografie ist der Anteil der 
begründeten Beschwerden im Vergleich 
zum Vorjahr um 13 Prozent angestiegen 
(2022: 4.455 Fälle, 2021: 3.827 Fälle). 
Nach pornografischen Inhalten (51 %) 
machten Darstellungen des sexuellen 
Missbrauchs Minderjähriger mit 37 Pro-
zent den zweitgrößten Anteil der begrün-
deten Beschwerden aus (3.224 Fälle). 
Nach dem starken Anstieg von gemelde-
ten Missbrauchsdarstellungen im Vorjahr 
(2021: 5.311) zeichnete sich damit im 
Jahr 2022 ein Rückgang ab. Dennoch 

bearbeitete die FSM-Beschwerdestelle 
2022 fast dreimal so viele Hinweise auf 
Missbrauchsdarstellungen Minderjähriger 
wie noch 2020 (1.174 Fälle).

Leicht rückläufig ist der Anteil der be-
gründeten Beschwerden im Vergleich 
zum Vorjahr ebenfalls im Bereich Hass-
kriminalität (2022: 95 Fälle, 2021: 151 
Fälle). Hierbei handelte es sich, wie im 
Vorjahr, überwiegend um Fälle der Dar-
stellung von Kennzeichen verfassungs-
widriger Organisationen (2022: 68 Fälle, 
2021: 114 Fälle). Zu Hasskriminalität 
zählen ebenfalls Fälle von Volksverhet-
zung (2022: 16 Fälle, 2021: 31 Fälle) 
sowie Leugnung des Holocaust bzw. 
Billigung, Verherrlichung oder Rechtferti-
gung der Naziherrschaft (2022: 11 Fälle, 
2021: 8 Fälle).

In 445 Fällen (2021: 667 Fälle) wurden 
Darstellungen extremer Gewalt gemel-
det. Darunter fallen Gewalt- und Tier-
pornografie (364 Fälle), Verstöße gegen 
die Menschenwürde (76 Fälle) sowie Ge-
waltverherrlichung (4 Fälle).

Mehr als verdoppelt haben sich im Jahr 
2022 die gemeldeten Fälle weiterer als 

jugendgefährdend eingestufter Inhalte 
(2022: 486 Fälle, 2021: 223 Fälle). Der 
hohe Anstieg geht insbesondere auf die 
vermehrte Meldung indizierter Musik-
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Das Bundesgesundheitsministerium hat die 
überarbeiteten Eckpunkte für die Legalisie-
rung von Cannabis vorgestellt. Ein vorläufi-
ger Gesetzentwurf der Bundesregierung ist 
ebenfalls bekannt geworden (Entwurf eines 
Gesetzes zum kontrollierten Umgang mit 
Cannabis und zur Änderung weiterer Vor-
schriften, Cannabisgesetz – CannG vom 
28.04.2023). Während die Cannabisbefür-
worter*innen gemischte Gefühle haben, gibt 
es Kritik aus Politik, Wirtschaft und Gesell-
schaft mit Blick auf den Jugendschutz und 
die Wirksamkeit gegen den illegalen Markt. 
(epochtimes.de)

Die zunächst beabsichtigte Freigabe eines 
bundesweiten Verkaufs von Cannabis in spe-
ziellen Fachgeschäften wurde im Hinblick 
auf einen möglichen Verstoß gegen inter-
nationales Recht zurückgestellt (siehe u. a. 
Gutachten des Wissenschaftlichen Diens-
tes des Bundestages: Vorgaben des Europäi-
schen Unionsrechts im Hinblick auf eine mit-
gliedstaatliche Legalisierung von Cannabis). 
Damit steht der freie Verkauf für Erwachse-
ne aktuell nicht mehr zur Debatte. Mit der 
„Vereinslösung“, also der Beschränkung der 
Straffreiheit auf Vereinsmitglieder, bleibt der 
Referentenentwurf deutlich hinter dem ur-
sprünglichen Vorhaben zurück.

Was ist geplant? 
Erwerb, Besitz und Anbau von Cannabis sol-
len für Minderjährige weiterhin verboten 
bleiben. Die Abgabe von Cannabis in Anbau-
vereinen soll ausschließlich an erwachsene 
Vereinsmitglieder, der Verkauf in ausgewähl-
ten Modellregionen ausschließlich an Voll-
jährige und für den eigenen Bedarf erfolgen. 
(§ 6 Maßnahmen des Kinder- und Jugend-
schutzes, Entwurf Cannabisgesetz – CannG)

Andere Handlungen, die für Erwachse-
ne strafbar sind, sollen auch für Jugendli-
che strafbar sein (z. B. unerlaubtes Handel 
mit Cannabis). Grundsätzlich soll Canna-
bis rechtlich nicht mehr als Betäubungsmit-
tel eingestuft werden. Werden Jugendliche 
unter 18 Jahren mit Cannabis angetroffen, 
gilt auch für sie die Straffreiheit. Allerdings 
sollen die Jugendämter die Jugendlichen in 
diesen Fällen per Anordnung (sic!) zur Teil-
nahme an Präventionskursen verpflichten. 

Zudem soll das mitgeführte Cannabis be-
schlagnahmt werden. (bundesgesundheitsmi-
nisterium.de; mdr.de/brisant)

Zu den geplanten Maßnahmen zum Ju-
gendschutz gehören außerdem die Begren-
zung des psychoaktiv wirkenden Tetrahy-
drocannabinol (THC) für Heranwachsende 
zwischen 18 und 21 Jahren, der Ausbau der 
Präventionsangebote und der Frühinterven-
tionsmaßnahmen für konsumierende Kinder 
oder Jugendliche (siehe oben); ferner ein Wer-
beverbot und strenge Verpackungshinweise 
zu gesundheitlichen Risiken.

Eine Zulassung von Anbauvereinen bzw. 
bei Modellvorhaben von Fachgeschäften in 
der Nähe von Schulen, Kitas etc. wird nicht 
gestattet. Ebenso das Verbot des öffentli-
chen Konsums von Cannabis in der Nähe von 
Schulen, Kitas oder öffentlichen Orten, an 
denen sich regelmäßig Kinder und Jugendli-
che aufhalten; der Verkauf oder die Überlas-
sung bzw. der Verkauf von Cannabis an Kin-
der oder Jugendliche wird strafbewehrt sein.

Die Weitergabe von Cannabis an Min-
derjährige soll weiterhin eine Straftat dar-
stellen und von den Strafverfolgungsbe-
hörden entsprechend verfolgt werden. Wer 
Cannabispflanzen im Eigenanbau züchtet, 
wird sie konsequent vor dem Zugriff durch 
Kinder und Jugendliche zu schützen haben. 
Auch Kinder und Jugendliche, die im glei-
chen Haushalt leben, dürfen keinen Zugriff 
auf Cannabispflanzen haben. Wenn Erzie-
hungsberechtigte gegen das Verbot der Wei-
tergabe von Cannabis an Kinder und Jugend-
liche verstoßen, können schon heute unter 
bestimmten Bedingungen familiengerichtli-
che Maßnahmen gegen sie eingeleitet werden. 
Darüber hinaus darf Kindern und Jugendli-

Beispiel Niederlande: Anders als oft ange-
nommen, sind Besitz, Anbau und Verkauf 
von Cannabis in Holland nicht legal, sie 
werden nur geduldet. Schon seit 1976 wird 
der persönliche Gebrauch nicht mehr straf-
rechtlich verfolgt. Fünf Gramm Cannabis 
und bis zu fünf Cannabispflanzen werden to-
leriert. Auch Coffeeshops dürfen keine grö-
ßeren Mengen der Droge abgeben. (stern.de)

chen kein Zutritt zu Räumen von Anbau-Ver-
einigungen und zu lizensierten Fachgeschäf-
ten der Modellvorhaben gewährt werden. 
(siehe bundesgesundheitsministerium.de)

Fazit
Man kann sich im Gesetzentwurf und in 
der öffentlichen Debatte vor „Jugendschutz“ 
kaum retten. Verfechter einer Legalisie-
rung von Cannabis begründen dies immer 
wieder mit einer stärkeren Kontrolle des 
Schwarzmarktes und einem „besseren Ju-
gendschutz“. An das Argument „Eindäm-
mung des Schwarzmarktes“ glauben jene 
nicht, die sich seit Jahren mit dem Thema be-
schäftigen. Arndt Sinn, Professor für Straf-
recht an der Universität Osnabrück, bezwei-
felt, dass die Legalisierung von Cannabis den 
Schwarzmarkt nachhaltig schwächt. „Die 
recht simple Betrachtungsweise, dass ein 
vom kriminellen Milieu dominiertes Ge-
schäft durch Legalisierung zur Verbesserung 
der gesellschaftlichen Bedingungen – etwa 
wegen weniger Beschaffungskriminalität 
und Wohnungseinbrüchen – führt, ist eher 
zu kurz gedacht.“ ( focus.de)

Hanf ist eine Droge. Die Hanf-Legalisie-
rung ist ein Mode-Ding, um eine bestimmte 
Klientel zufriedenzustellen, schriebt die bz-
berlin (bz-berlin.de). Der Konsum macht ab-
hängig, kann schwere gesundheitliche, vor 
allem psychische Schäden hervorrufen und 
bietet oft einen Einstieg in den Gebrauch 
noch gefährlicherer Rauschmittel. 

Kiffen ist schlecht für’s Image
Trotz alledem: Eine bessere gesetzliche Ein-
ordnung des Cannabiskonsum, gerade mit 
Blick auf Jugendliche, ist notwendig. Den 
Konsum wird man nicht zurückdrängen – 
jedenfalls nicht in kurzer Zeit. Besonders 
wichtig ist die Entkriminalisierung des Can-
nabisgebrauchs bei Jugendlichen. Hier setzt 
der Gesetzentwurf richtig an. Doch auf das 
entscheidende Merkmal „Prävention“ gibt 
die bisherige Debatte keine Antwort: Wie, 
durch welche staatlichen und gesellschaft-
lichen Maßnahmen reduziere ich den Kon-
sum von Cannabis? Die Antwort muss wie 
beim Alkoholtrinken oder Rauchen sein: Kif-
fen ist schlecht für’s Image. JSF (Stand 24. Mai)
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Gesetzentwurf:  
Jugendschutz, Jugendschutz, Jugendschutz …
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Empathie 
lernen

Die ganzheitliche Kommunikation 
von Gefühlen und das empathische 

Einschätzen Anderer stehen im Mittel-
punkt dieser Arbeitsmaterialien. 

Sich der eigenen Gefühle und der Gefüh-
le der Mitmenschen in unterschiedlichen 

Situationen bewusst zu werden, bildet die 
Grundlage für einen weiteren kommunikati-

ven Austausch. 

Direkt bestellen:  
www.drei-w-verlag.de
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Jedes Alter | z. B. Streitschlichterprogramm

Spielidee/Spielziel: Konfliktlösung,  
Mediation, Gefühlskarten für den Alltag
Einsatz: „Karo – Gefühlsassistent*in“ ist  ein 
emotionaler Begleiter und Wegweiser im 
Gefühlswirrwarr. Karo unterstützt Klärungs-
gespräche und gibt Transparenz in gruppen-
dynamischen Prozessen. 

Ablauf: Neben den verschiedenen  
Gefühlskarten enthält das Set drei unterschiedliche Tools: 
■ Karo – Blitzlicht Schnelle Stimmungsabfrage
■ Karo – Navigator Begleiter im Klärungsprozess
■ Karo – Waage Wiederherstellung der Balance nach Konflikt

Autor*in: Sabine Krause (Mediatorin), Dirk Nolte (Mediator)  
29,- €*, Bestell-Nr. 9303 (Karo – Gefühlsassistent*in Junior)

 Ab 4 Jahre | 4-6 Kinder + 1 Erwachsener (Spielleiter*in) 30 Minuten

Spielidee: Spielerisch geht es darum, den Zauber der Empathie zu 
erleben und für die Gefühle der Mitspieler*innen ein Bewusstsein zu 
schaffen. Dabei werden die eigenen Gefühle bewusst wahr genom-
men. Ein Austausch über Fremd- und Selbsteinschätzung entsteht. 
Spielziel: Eigene Gefühle erkennen und lernen, die Gefühle der Mit-
spieler*innen einzuschätzen.
Einsatz: Das Spiel wurde speziell für den Elementarbereich (Kinder-
garten und Grundschule) entwickelt. Es stärkt möglichst früh soziale 
Fähigkeiten.  
Ablauf: Karo Runde: Drei von 14 Karo-Karten werden gezogen, auf 
den Tisch gelegt und mit den Kindern besprochen. Dazu wird noch 
eine Situations-Bild-Karte gezogen. Die Kinder überlegen nun, 
ob eins der Gefühle zu der Situation passt. Als Statement wird die 
Spielfigur auf das entsprechende Gefühl gestellt. Zauber-Runde: Je-
des Kind kann mit seinem Zauberer zum Haus eines anderen Kindes 
gehen und erklären, wie sich dieses Kind in der gezogenen Situation 
fühlt. Ist der Tipp richtig, erhält der Zauberer einen Chip. Nach vier 
Runden erhalten die Kinder ein Zauberdiplom.
Einsatz: in der Gruppe. Kinder können 
auf ihre Art danach auch alleine spielen. 
Die Karo-Karten eigenen sich auch für 
das Arbeiten mit größeren Gruppen  
(z. B. Morgenkreis). 

Autor*in: Sabine Krause (Mediatorin), Dirk Nolte (Mediator) 
39,- €*, Bestell-Nr. 9013 (Teens-Edition)

  Ab 5. Klasse | 3-18 Spieler*innen | 15-45 Minuten

Spielidee: Gefühle bewusst bestimmen, Einfühlungsvermögen 
stärken
Spielziel: Der empathische Austausch über Gefühle steht im Mittel-
punkt. Das Spiel regt zum Nachfragen und Diskutieren an und fördert 
gegenseitiges Interesse und Kennenlernen. 
Einsatz: Das Spiel ist supervidiert und an mehreren Schul- 
formen (Sek I und Sek II / Berufskolleg) in der Gewaltprävention 
sowie als Interventionsmaßnahme erfolgreich erprobt. 
Ablauf: Jede*r Schüler*in erhält 14 Karo-Karten, die unterschied-
liche Gefühle darstellen. Situationskarten fordern dazu auf, das 
passende Gefühle beim Gegenüber zu erraten. Je mehr die Schü-
ler*innen glauben, das Gefühl erraten zu haben, um so mehr Chips 
können sie setzen. Aber Vorsicht, manchmal kann ein*e Schüler*in 
„bluffen“.
Einsatz: Projektwoche, Offener Ganztag, neuer Klassen- 
verbund, Konfliktsituationen u. v. m.

Autor*in: Sabine Krause (Mediatorin), Dirk Nolte (Mediator) 
39,- €*, Bestell-Nr. 9013 (Teens-Edition)
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Herr Dr. Winkelmann, der Klimawandel wird oft als 
eine Sache der Zukunft beschrieben. Ist er nicht schon 
längst bei uns angekommen? 
Die Zeichen der Klimakrise mit der zerstörenden Erderwär-
mung sind mit Hitzewellen, Starkregen und Flutkatastro-
phen, aber auch den lang anhaltenden Dürren offensichtlich. 
Diese Szenarien sind seit langem durch die Wissenschaft vor-
hergesagt worden. Nun zeigt sich aber, dass die Entwicklung 
sehr viel dramatischer und vor allem schneller fortschreitet, 
weil wir das 1,5 Grad-Ziel, wie von der internationalen Staa-
tengemeinschaft beschlossen, nicht mehr erreichen werden.

Von welchen Folgen des Klimawandels sind denn Kin-
der und Jugendliche betroffen?
Die Experten sind sich mittlerweile einig, dass der Klima-
wandel massive Folgen für die Gesundheit von Kindern hat. 
Kinder und Jugendliche gehören in der Bevölkerung zu den 
vulnerablen Gruppen, die besonders bei dem Auftreten von 
Hitzeextremen gefährdet sind. Hierzu zählen ältere und 
kranke Menschen mit stark eingeschränkter Gesundheit, 
aber eben auch Säuglinge und (Klein-) Kinder. Das Robert-
Koch-Institut hat bereits 2010 in seinem Sachstandsbericht 
„Klimawandel und Gesundheit“ nicht nur eine signifikante 
Gesundheitsgefährdung von Kindern nachgewiesen, son-
dern auch erhöhte Mortalitätsrisiken nach Hitzestress von 
Kleinkindern im Alter von einem Jahr und darunter. Auch die 
Weltgesundheitsorganisation WHO betrachtet Kinder und 
Jugendliche als besonders vulnerable Bevölkerungsgruppe. 
Wenn das Thermometer steigt, nimmt damit auch die Belas-
tung für Kinder zu.

Der Klimawandel und seine Folgen zeigen sich immer 
bedrohlicher. Neuen Berechnungen zufolge waren 
die letzten acht Jahre die wärmsten Jahre seit Auf-

zeichnung der Wetter- und Klimadaten. Dieses Jahr und das 
nächste Jahr könnten noch wärmer werden. Experten er-
warten Rekordtemperaturen, die die bisherigen Rekord-
werte noch überbieten könnten. Die Redaktion sprach mit 
dem Klimaexperten Dr. Hans-Peter Winkelmann über die 
Auswirkungen der Klimakrise auf Kinder und Jugendliche.

Jugendschutz Forum 2|2023

Klimawandel und seine Folgen
Wie schützen wir Kinder und Jugendliche?

AUSWIRKUNGEN DER KLIMAKRISE  
AUF KINDER UND JUGENDLICHE 
Wir alle spüren es, wie uns der Klimawandel zusetzt. Unübersehbar sind 
die Zeichen der Klimakrise. Wir leiden zunehmend unter Hitze, unter im-
mer neuen Hitzerekorden. Besonders betroffen sind Kinder und Jugend-
liche. Daher hat auch die Kinderkommission KiKo des Deutschen Bun-
destages festgestellt, dass es kaum ein anderes Thema gibt, das größere 
Auswirkungen auf das Wohl der Kinder hat, als der Klimawandel.

DIE KLIMAKRISE IST EINE KRISE  
DER JUNGEN MENSCHEN

HEUTE GEBORENE KINDER WERDEN BIS ZU SIEBENMAL 
MEHR HITZEWELLEN ERLEBEN.
Die Folgen der Erderwärmung werden vor allem die Jungen treffen. Ein 
heute geborenes Kind wird im Schnitt viel mehr Extremwetter erleben als 
ein 1960 geborener Mensch. Ein*e heute ca. 65 Jährige*r erlebt im Laufe des 
Lebens im Schnitt zwei bis sechs Hitzewellen. In die Lebenszeit eines 2020 
geborenes Kindes werden dagegen durchschnittlich 10 bis 26 Hitzewellen 
fallen, und das auch nur, wenn der globale Temperaturanstieg auf 1,5 Grad 
begrenzt wird, wie es auf der Klimakonferenz im Pariser Klimaübereinkom-
men im Jahre 2015 als Ziel vereinbart wurde. Wenn aber die derzeitigen Kli-
mastrategien der Regierungen beibehalten werden, was global auf deutlich 
mehr als zwei Grad hinauslaufen würde, werden es 21 bis 39 Hitzewellen, die 
ein 2020 geborenes Kind im Laufe seines Lebens erleben wird.

„Das Thermometer steigt und damit nimmt auch die Belastung für Kinder 
zu“. (UNICEF)

Laut dem Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen UNICEF waren in 
Deutschland im Jahr 2020 3,3 Millionen Kinder häufig Hitzewellen ausge-
setzt. 2,6 Millionen Kinder erlebten langandauernde Hitzewellen und 4,1 
Millionen unter 18-Jährige schwere Hitzewellen. Bei einer Erderwärmung 
um 2,4 Grad werden im Jahr 2050 nahezu alle Kinder in Deutschland hier-
von betroffen sein.

K I N D E R ,  J U G E N D L I C H E 
U N D HITZE

FÜR KINDER, JUGENDLICHE,  
ELTERN UND FACHKRÄFTE.

DER KLIMAWANDEL TRIFFT KINDER 
 UND JUGENDLICHE BESONDERS
Die Weltgesundheitsorganisation WHO betrachtet Kinder und Jugendliche 
als besonders vulnerable Bevölkerungsgruppe. „Vulnerabel“ kommt aus 
dem Lateinischen und bedeutet „verwundbar“ oder „verletzlich“. Als vul-
nerable Bevölkerungsgruppen versteht man Menschen, die unter Krisen, 
wie z. B. Klimawandeleinflüssen besonders leiden, also auch Kinder und 
Jugendliche.

Das Robert-Koch-Institut (RKI) hat nicht nur eine signifikante Gesundheits-
gefährdung von Kindern nachgewiesen, sondern auch erhöhte Sterbe-
wahrscheinlichkeit nach Hitzestress von Kleinkindern im Alter von einem 
Jahr und darunter.

Die Klimaerwärmung wirkt wie Gift. Von Anfang an, von der Empfängnis, 
der frühen Kindheit, bis ins Jugendalter, beginnen wir, bedeutende Aus-
wirkungen von Klimagefahren auf die Gesundheit zu erkennen.

STEIGENDE TEMPERATUREN – HÖHERES RISIKO FÜR 
FETTLEIBIGKEIT
Mehr Frühgeburten und ein höheres Risiko, fettleibig zu werden: Die Erder-
wärmung schadet schon den Kleinsten – und hat lebenslange Folgen. 

Forscher haben unter anderem festgestellt, dass die steigenden Tempe-
raturen mit einer schnelleren Gewichtszunahme bei Babys zusammen-
hängen, was auch das Risiko für eine spätere Fettleibigkeit erhöht. Die 
ansteigenden Temperaturen werden auch mit Frühgeburten in Verbindung 
gebracht, die lebenslange gesundheitliche Folgen haben können.

Das Risiko einer Frühgeburt wird wahrscheinlich mit dem erwarteten An-
stieg der globalen Temperaturen und Hitzewellen zunehmen – dies ist ein 
ernstes Problem.

WEITERE INFORMATIONEN:
 �  www.umweltbundesamt.de 

 �  www.bundesgesundheitsministerium.de

 �  www.unicef.de

 �  www.klima-mensch-gesundheit.de

 �  www.kindergesundheit-info.de

 �  www.rki.de
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BABYS UND KLEINKINDER SIND  

BESONDERS GEFÄHRDET 

Sie dehydrieren schneller, bekommen eher Sonnen-

brand oder einen Sonnenstich. Der Grund: Kinder 

schwitzen weniger als Erwachsene und geben da-

durch weniger Wärme ab. Andererseits erzeugen sie 

bei körperlichen Aktivitäten mehr Stoffwechselwär-

me als Erwachsene. Bei extremer Hitze und großer 

Anstrengung gelingt es dem kindlichen Körper 

dann oft nicht mehr, seine Temperatur genügend 

abzusenken.

Auswirkungen der Klimakrise auf Kinder und Jugendliche
Unübersehbar sind die Zeichen der Klimakrise. Wir lei-
den zunehmend unter Hitze. Besonders betroffen sind 
Kinder und Jugendliche. Daher hat auch die Kinderkom-
mission KiKo des Deutschen Bundestages festgestellt, 
dass es kaum ein anderes Thema gibt, das größere Aus-
wirkungen auf das Wohl der Kinder hat, als der Klima-
wandel. Schon im optimistischen Fall, bei Einhaltung der 
gesetzten Ziele, werden die Auswirkungen enorm sein. 
Deshalb gilt es jetzt umzudenken. Der Flyer „Kinder, Ju-
gendliche und Hitze“, neu erschienen in der Reihe Kom-
pakt-Info-Flyer des Drei-W-Verlages, zeigt, worauf wir 
uns einstellen müssen und wie wir unsere Kinder und Ju-

Direkt bestellen:  
www.drei-w-verlag.de

gendlichen schützen können. Autor ist der auf diesen Seiten interviewte  
Dr. Hans-Peter Winkelmann.

(Siehe auch Bestellschein S. 15)
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Warum sind Babys und Kleinkinder besonders durch 
Hitze gefährdet?
Das hat vor allem physiologische Gründe. Babys und Klein-
kinder sind deshalb bei Hitze besonders gefährdet, weil sie 
schneller dehydrieren. Kinder schwitzen auch weniger als 
Erwachsene und können dadurch weniger Körperwärme ab-
geben. Andererseits erzeugen sie bei körperlichen Aktivitä-
ten mehr Stoffwechselwärme als Erwachsene. Bei extremer 
Hitze und großer Anstrengung gelingt es dem kindlichen 
Körper dann oft nicht mehr, seine Temperatur genügend ab-
zusenken. Nicht zuletzt bekommen Kinder eher einen Son-
nenbrand oder einen Sonnenstich, wenn sie sich im Freien 
aufhalten. Hinzu kommt neben der UV-Strahlung noch die 
Belastung durch bodennahes Ozon, das sich vor allem auf 
die Atemwege auswirkt.

Wie groß ist denn der Umfang, in dem Kinder und  
Jugendliche von Hitze überhaupt betroffen sind?
Laut einem UNICEF-Bericht waren in Deutschland im Jahr 
2020 3,3 Millionen Kinder häufig Hitzewellen ausgesetzt. 2,6 
Millionen Kinder erlebten langandauernde Hitzewellen und 
4,1 Millionen unter 18-Jährige schwere Hitzewellen. Im Jahr 
2050 werden nahezu alle Kinder in Deutschland hiervon be-
troffen sein. UNICEF ist dabei allerdings noch von einer Erd-
erwärmung um 2,4 Grad ausgegangen, bereits heute haben 
wir in Deutschland 2,2 Grad erreicht. Das zeigt noch einmal 
die Dramatik.

Welche Bedrohungen aufgrund des Klimawandels gibt 
es noch für Kinder und Jugendliche über das Hitzepro-
blem hinaus?
Der Klimawandel hat auch Auswirkungen auf die menta-
le Gesundheit von Kindern und Jugendlichen. Gemeint sind 
direkte und indirekte psychische Auswirkungen des Klima-
wandels, Kinder spüren, dass irgendwas nicht mehr in Ord-
nung ist. Hierzu möchte ich auf die Kinderkommission KiKo 
des Deutschen Bundestages verweisen, die festgestellt hat, 
dass Mediziner erheblichen Forschungsbedarf für Deutsch-
land bei diesem Thema sehen. Flutkatastrophen wie 2021 
im Ahrtal können als „Trigger-Ereignisse“ zu Posttrauma-
tischen Belastungsstörungen führen. Laut KiKo sind Kinder 
dafür besonders anfällig, da sie zum Beispiel weniger Be-
wältigungsstrategien haben als Erwachsene. Das Erlebnis 
einer Naturkatastrophe vor dem fünften Lebensjahr erhöhe 
die Wahrscheinlichkeit um 50 Prozent, dass man ein Leben 
lang Angstzustände und Stimmungsschwankungen hat. Das 
wiederum könne zu Substanzmissbrauch führen. 

Welche Aufgaben resultieren daraus für Gesellschaft 
und Politik?
Die Kinderkommission des Deutschen Bundestages hat zu 
Recht festgestellt, dass es kaum ein anderes Thema gibt, das 
größere Auswirkungen auf das Wohl der Kinder hat als den 

Klimawandel. Die Klimakrise stellt auch den Kinder- und 
Jugendschutz vor große Aufgaben zur Wahrnehmung der 
Belange der Kinder. Diese Aufgaben umfassen zunächst die 
umfassende Bereitstellung von Informationen über die Ge-
fahren des Klimawandels für Kinder und Jugendliche für die 
Betroffenen selbst, aber auch für den Bildungs- und Erzie-
hungsbereich, hier vor allem im Gesundheitsschutz. Aber 
auch die Bereitstellung von ausreichenden Frei- und Schutz-
räumen gehört unbedingt dazu. Man kann daher mit Fug 
und Recht behaupten, dass Klimaschutz ein Querschnitts-
thema der Kinder- und Jugendhilfe darstellt.

Wo liegt Ihrer Meinung nach der dringendste Hand-
lungsbedarf?
Hier sehe ich zunächst zwei Schwerpunkte. Der erste liegt 
im Sinne der Prävention in der Aufklärung, Sensibilisierung 
und Information, sowohl für die Betroffenen selbst, also die 
Kinder und ihre Eltern oder Erziehungsberechtigten, aber 
auch für die Fachkräfte im Kinder- und Jugendschutz. Hier 
gibt die Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung be-
reits wertvolle Tipps, wie Eltern Kinder am besten schützen 
können, z. B. für eine ausreichende Flüssigkeitszufuhr bei 
heißen Tagen zu sorgen. In den Blick nehmen muss man da-
bei auch benachteiligte Bevölkerungsgruppen, die oft sozial 
und räumlich aufgrund ihrer Wohnsituation in sogenannten 
städtischen Hitzeinseln besonders betroffen und damit auch 
gefährdet sind. In einem zweiten Schwerpunkt sehe ich bei 
der Umsetzung vor allem die öffentlichen und freien Träger 
der Kinder- und Jugendhilfe gefordert, ebenso sind alle Ak-
teure im Gesundheitsschutz in der Kinder- und Jugendmedi-
zin, in Kliniken und Pflegeeinrichtungen etc. anzusprechen. 
Von zentraler Bedeutung sind die Träger von Bildungsein-
richtungen. Kinder verbringen immer mehr Zeit in Kitas und 
Schulen. Deshalb sind auf der lokalen Ebene in erster Linie 
die Kommunen gefordert. Sie sind nicht nur als Träger von 
Bildungseinrichtungen, z. B. als Schulträger, in der Verant-
wortung, sondern in erster Linie innerhalb der kommuna-
len Planungshoheit für die Daseinsvorsorge in Bezug auf die 
Umweltbedingungen sowie die sozialen und räumlichen Ent-
wicklungsbedingungen. Auch müssen sich Kitas und Schu-
len besser auf Hitzewellen 
vorbereiten, z. B. möglichst 
viele Räumlichkeiten in der 
Einrichtung kühl zu halten 
und Schulhöfe zu verschat-
ten. Hitzefrei wird das neue 
Normal, aber lediglich hitze-
frei ab einer Temperatur im 
Klassenraum ab 27 Grad zu 
geben wird zukünftig als ein-
zige Maßnahme nicht mehr 
ausreichen. 

Dr. Hans-Peter Winkelmann
begann seine interna-
tionale Laufbahn als Ex-
perte für Klima, Energie 
und Umwelt am Wis-
senschaftszentrum der 
Vereinten Nationen in 
New York. Danach folg-
ten wissenschaftliche 
Tätigkeiten an mehreren
europäischen Universitäten. Seit 2006 war er 
in verschiedenen Positionen als Klimaexper-
te für die EU tätig. Sein Arbeitsschwerpunkt 
ist die Klimawandelfolgenanpassung.
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Klimawandel und seine Folgen
Wie schützen wir Kinder und Jugendliche?



Sexualisierte  
Gewalt online
Die Bundesarbeitsge-
meinschaft Kinder- und 
Jugendschutz e.V. (BAJ) 
hat in der Reihe Blick-
punkt Kinder- und Ju-
gendschutz eine Aus-
gabe zum Themenkomplex » Sexualisierte 
Gewalt online« veröffentlicht. Bezug unter 
www.bag-jugendschutz.de

Jahrbuch Sucht 
2023 
Welche Trends gibt es in 
Deutschland beim Alko-
hol- und Tabakkonsum? 
Wie ist die Situation bei 
illegalen Drogen? Was 
passiert auf dem Glücks-
spiel-Markt? – Das DHS Jahrbuch Sucht 2023 
der Deutschen Hauptstelle für Suchtfragen 
e.V. (DHS) bündelt die aktuellsten Zahlen und 
Fakten zu Alkohol, Tabak, illegalen Drogen, 
Glücksspiel und weiteren drogen- und sucht-
bezogenen Themenstellungen. 
www.dhs.de

Cybergrooming
Dieser DIN-A-4-Flyer ist in 
der Reihe WISSEN TO GO! mit 
Tipps und Informationen zum 
Thema Cybergrooming er-
schienen. Darin sind neben 
Basiswissen vor allem konkre-
te Tipps für die Arbeit mit Kin-
der- und Jugendgruppen und wichtige Kon-
taktadressen enthalten. Herausgeber ist die 
Kath. LAG Kinder- und Jugendschutz NRW 
e.V. in Münster. Herunterzuladen unter www.
thema-jugend.de

Report zu  
Social Media
Sex uell belästigende 
Kommunikation gehört 
heute zum Online-All-
tag vieler Kinder und 
Jugendlicher. jugend-
schutz.net hat Formen 
und Einfallstore sexuell belästigender Kom-
munikation in den bei Kindern und Jugend-
lichen beliebten Diensten TikTok und In-
stagram recherchiert. Neben bestehenden 
Vorsorgemaßnahmen wird auch die Reak-
tion der Dienste auf gemeldete Inhalte in den 
Blick genommen. Herunterzuladen unter 
www.jugendschutz.net
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Kinder- und Jugendschutz 
in Wissenschaft und Praxis –
KJug 2/2023
Kiffen ab 18? 
Bundesarbeitsgemeinschaft 
Kinder- und Jugendschutz 
(BAJ), Berlin  
Jahresabo (4 Ausgaben)  
49 € zzgl. Versandkosten,  
www.kjug-zeitschrift.de

proJugend 1/2023 
Gaming, Gambling,
Challenges
Aktion Jugendschutz (aj) 
Bayern e. V., München
Jahresabo (3 Ausgaben)  
20 € zzgl. Versandkosten,  
www.bayern.jugendschutz.de

FACHZEITSCHRIFTEN
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Sexuell belästigende 
Kommunikation in 
Social Media 
Formen und Einfallstore bei TikTok und Instagram 

Februar 2023 

 

 

REPORT 

Waffenrecht 
Eine Arbeitshilfe 
zum Thema  
Jugendliche und Waffen

Die bewährte 32-seitige 
Broschüre zeigt auf, was 
alles zum Thema Waf-
fenrecht und Jugendli-
che wichtig ist. Es werden die typischen 
Waffen abgebildet, beschrieben und ein-
gestuft. Ein enthaltener Fragebogen bietet 
einen guten Gesprächseinstieg. 

Die Broschüre ist vom Jugendamt Essen 
iniziiert worden. Fachliche Unterstützung 
kam von der Polizei in Hamburg und Es-
sen. Die 32-seitige „Arbeitshilfe Waffen-
recht“ kann für 2,50 Euro bestellt werden. 

Waffenrecht
Eine Arbeitshilfe zum Thema 

Jugendliche und Waffen
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Direkt bestellen:  
www.drei-w-verlag.de

Digitale Spiele  
beurteilt 
Zum 32. Mal ist die Rat-
geberbroschüre »Digi-
tale Spiele pädagogisch 
beurteilt« erschienen. 
Jahr für Jahr testen und 
beurteilen Kinder, Ju-
gendliche und junge Erwachsene die wich-
tigsten Neuerscheinungen auf dem Markt 
der PC-, Handy- und Konsolenspiele. Be-
sondere Beachtung finden hierbei die al-
tersgemäße Eignung mit ihren besonderen 
Herausforderungen und Grenzen, die Spiel-
barkeit und nicht zuletzt der Spaßfaktor 
der einzelnen Games. Zu Tests von rund 80 
Neuerscheinungen und -auflagen kommen 
in diesem Jahr fachliche Einschätzungen zu 
Themen wie Gaming-Influencern*innen oder 
zu dem Trend der Cloud-Gaming-Dienste. 
www.bmfsfj.de

Kinder aus suchtbe- 
lasteten Familien
Das 40-seitige Heft von 
N A C O A  D E U T S C H -
LAND, der Interessen-
vertretung für Kinder 
aus Suchtfamilien e.V., 
unterstützt Lehrer*in-
nen und Erzieher*innen im Umgang mit Kin-
dern aus suchtbelasteten Familien. Auszüge 
aus dem Inhalt: Wie erkennen Sie Kinder aus 
suchtbelasteten Familien? Wie können Sie 
Kindern helfen, bei denen Sie ein familiäres 
Suchtproblem vermuten? Wie sollten Sie re-
agieren, wenn ein Kind Ihre Hilfe sucht? He-
runterzuladen unter www.nacoa.de

Hilfen zur Unterstützung in Kindertagesstätte  
und Grundschule

KINDER 

Diese Broschüre wurde gefördert durch

aus suchtbelasteten Familien

Leitfaden  
Kinderschutz
Die Kultusministerkon-
ferenz hat die Broschü-
re „Kinderschutz in der 
Schule – Leitfaden zur 
Entwicklung und prak-
tischen Umsetzung von 
Schutzkonzepten und Maßnahmen gegen 
sexuelle Gewalt an Schulen“ herausgegeben. 
Mit dem Leitfaden sollen Wege aufgezeigt 
werden, wie der Prozess zu einem wirksa-
men Schutzkonzept an Schulen gelingen und 
mehr Handlungssicherheit entstehen kann.
www.kmk.org

Corporate Design 
Handbuch

kmk.org

Stand: April 2015 

kmk.org

Kinderschutz  
in der Schule  
Leitfaden zur Entwicklung und praktischen  
Umsetzung von Schutzkonzepten und Maßnahmen  
gegen sexuelle Gewalt an Schulen 

PÄ DAGOGISCH BEURTEILT
DIGITA LE SPIELE

BA ND 32
AUSGABE 2022/23
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1000 Das Jugendschutzgesetz – JuSchG der Gesetzestext, 11. Auflage 1,40 €

1002 Das Jugendschutzgesetz mit großer tabellarischer Übersicht, 19. Auflage 1,10 € 

1003 Das Jugendschutzgesetz mit Erläuterungen 25. Auflage 4,20 €

1011 Jugendschutz-Info 7. komplett überarbeitete Auflage 2,00 €

1012 Waffenrecht  Eine Arbeitshilfe zum Thema Jugendliche und Waffen, 9. Auflage 2,50 €

1015 Feste Feiern und Jugendschutz, 11. Auflage 1,10 €

1022 Das Jugendschutzgesetz in Bildern – 2. überarbeitete Auflage 1,30 € 

1023 Wie geht es dir? Kindeswohlgefährdung erkennen  2,50 € 

1080 Schuldenprobleme? Geben Sie Erste Hilfe! Der Leitfaden für Beratende. 3,70 €

3008  Kompakt-Info-Flyer: Kinder, Jugendliche und Hitze  0,35 €

3009 Kompakt-Info-Flyer: Jugendliche und Filme & Serien 0,35 €

5500 Kurz und Knapp 1,90 €

6400 A4-Aushang: JuSchG-Tabelle 1,00 €

5410 A4-Aushang: JuSchG-Tabelle deutsch / ukrainisch 1,00 €

6409 A4-Aushang: Verkaufstellen von Alkohol / Tabakwaren 1,00 €

8001 Drehscheibe: Rund um den Jugendschutz 1,30 € 

5000 Die Jugendschutz-Tabelle in sechs Sprachen 17,50 €

9102 Familienkalender Kinderrechte 2023/24 (an der Wand: 28 x 46 cm, 28 Seiten, 5 Spalten für Termine) 12,00 € 

9201 Ausmalbüchlein Kinderrechte (12 x 12 cm, 28 Seiten) 2,00 €          

 Pädagogische Gruppenspiele   

9002 mein_profil.de Gruppenspiel für die Schul- und Jugendarbeit zum Umgang mit Social 21,00 €

9013 Poker mit Herz Teens Edition (Für den Einsatz ab der 5. Klasse) 39,00 € 

9004 Kohlopoly Geld oder Spaß – finde die Balance – großes Brettspiel – stärkt die Finanzkompetenz 39,00 €

9005 Das JugendschutzQuiz Kartenspiel mit 100 Fragen (je 10 Spiele bestellen +1 Spiel gratis) 21,00 € 

9007 (Cyber)Mobbing auf der Spur Für den Einsatz ab der 5. bis ca. 9. Klasse  21,00 € 

9008 Zauber mit Herz Für den Elementarbereich 39,00 € 

9009 Ein x Eins – Was kostet das Leben Präventionsspiel für den Einsatz ab der 8. Klasse 69,00 € 

9010 Der große FinanzFührerschein Für Jugendliche von 13 bis 15 Jahren    25,00 € 

9011 Der kleine FinanzFührerschein Für Jugendliche von 16 bis 19 Jahren 25,00 €

9303 Karo – Gefühlsassistent*in Junior (DIN-A5, laminiert) 29,00 € 

   

Bestell- Titel Stückpreis Bestell-
Nr. aus dem Verlagsprogramm inkl. MwSt.  menge

Lieferanschrift mit Ansprechpartner*in:

     Ich möchte aktuelle Informationen per Newsletter erhalten.

DRE I -W-VERLAG GmbH     
Landsberger Straße 101
45219 Essen

Alle Preise verstehen sich inklusive MwSt.  |  Mindestbestellwert je Bestellung 15 €

Versandkosten: Bestellwert bis 100,- € = 7,90 €  •  Bestellwert über 100,- € = FREI!
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E-Mail: 

Telefon (0 20 54) 51 19  
info@drei-w-verlag.de • drei-w-verlag.de

Viele weitere Materialien wie Broschüren, Plakate, Aufkleber und Schulferienkalender finden Sie auf unserer Homepage.Stand: 06/2023

Informationen zur Datenerhebung gemäß Artikel 13 DSGVO: Die Drei-W-Verlag GmbH erhebt Ihre Daten für die Durchführung der Bestellung. Eine Weitergabe der Daten an Dritte findet nicht statt 
(Ausnahme: Versanddaten gehen an Logistikunternehmen wie DHL). Sie sind berechtigt, bei Unrichtigkeit der Daten die Berichtigung oder bei unzulässiger Datenspeicherung die Löschung der Daten zu fordern.

Datum                             Unterschrift

AUSZUG AUS DEM VERLAGSPROGRAMM | 15

deutsch, türkisch, russisch,                                           je 25 Stück =  
arabisch, französisch, englisch              Rabatte siehe www.drei-w-verlag.de
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Das Jugendschutzgesetz in 12 Sprachen
Jetzt auch in ukrainisch u. bulgarisch. Auch neu: Liste mit Hilfsangeboten

Mengenrabatt 
je Artikel:
ab  25  Expl. =  10 %  
ab  50  Expl.  =  15 %  
ab  100 Expl.  =  20 %  
ab  500  Expl.  =  25 %  
ab  1000  Expl.  =  30 %
ab  2000  Expl.  =  35 %
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Bei der Wahl seiner Eltern kann man nicht 
vorsichtig genug sein.

Soll laut Welt (05.04.) der Kommunikationsfor-
scher Paul Watzlawick gesagt haben. 

Gelegenheit macht high.
sueddeutsche.de zu einem Gutachten, wonach 
die Legalisierung von Cannabis den Konsum 
forcieren könnte. An sich hatte sich Gesund-
heitsminister Karl Lauterbach Argumente von 
dem Gutachten für die Legalisierung von Can-
nabis erhofft.

Orden sind wie Hämorrhoiden. Ab einem 
gewissen Alter bekommt sie jeder.

Jacques Schuster (Die Welt 18.04.) kommentiert 
die umstrittene Verleihung des „Großkreuz des 
Verdienstordens in einer besonderen Ausfüh-
rung“ für Ex-Bundeskanzlerin Angela Merkel. 
Der Spruch soll vom Filmregisseur Billy Wilder 
stammen, als ihm wieder mal eine der Metall-
scheiben ans Revers geheftet wurde.

Erstens Fußballplatz, zweitens Sportschau, 
drittens Badewanne.

So sah das samstägliche Ritual für Millionen 
deutscher Nachwuchshoffnungen aus. In den 
1970er Jahren war die Sportschau Kult. Jeder, 
wirklich jeder, meint Christoph Driessen in der 
Aachner Zeitung (26.04.), kannte Ernst Huber-
ty mit seinem „astrein gekämmten silbernen 
Klappscheitel“ als Moderator der Sportschau 
Samstagsabend um 18 Uhr in der ARD. Ende 
April ist Huberty (96) gestorben.

Wenn Männer zu mir ins Büro kamen, ist 
der Ablauf nicht selten so gewesen, dass 
sie zunächst ihre Visitenarte rüberreich-
ten und 20 Minuten erklärten, wie toll sie 
sind. Frauen hingegen haben sich kurz vor-
gestellt und sind dann angesichts der knap-
pen Zeit zum Thema gekommen, so dass 
ausreichend Gelegenheit blieb, sich über 
die Sache auszutauschen.

Die ehemalige NRW-Schulministerin Yvonne Ge-
bauer (FDP) bei einer Podiumsdiskussion zum 
Thema „Frauen in der Politik“ (zitiert nach Dü-
rener Zeitung vom 28.04.)

In zwei Jahren haben wir die EM in Deutsch-
land – man stelle sich vor, der Bundesprä-
sident überreicht dem Sieger eine Lederho-
se und hilft bei der Anprobe. Das Geschrei 
wäre groß.

Der frühere DFL-Geschäftsführer Andreas Ret-
tig kritisierte die Umhängung eines landesty-
pischen schwarzen Bischt-Gewandes an Kapi-
tän Lionel Messi während der Pokalübergabe 
nach dem Sieg Argentiniens gegen Frankreich. 
(Aachener Nachrichten 21.12.22)

Bei der Entwicklung der Stundenpläne  
haben wir uns drei Ziele vorgegeben: 
■ keine kommerzielle Werbung, 
■ Infos zu einem Thema und 
■ Kontakte für Familien bekannt  
 machen, die Hilfe anbieten. 

Ihr Eindruck ist gewünscht
Alle Stundenpläne können mit Ihrem Ein-
druck hergestellt werden. Sprechen Sie uns
an: T 02054|5119 o. info@drei-w-verlag.de. 

Starten Sie doch an Ihren Schulen einen 
Malwettbewerb zu einem Thema und 
bringen Sie die besten Bilder auf Ihren 
Stundenplan. Gerne verwirklichen wir 
für Sie eine individuelle Ausführung.

Preisstaffel:

 30  Stundenpläne = 15 €
 100  Stundenpläne =  30 €
 500  Stundenpläne =  125 €
 1.000  Stundenpläne =  200 €
 5.000  Stundenpläne =  490 €

Alle Preise inkl. 19 % MwSt.

 

Alle Stundenpläne (DIN-A4) werden auf  
170 g/m2 Recycling-Papier gedruckt!

FÜR DAS NÄCHSTE SCHULJAHR

Stundenpläne: Brauchen doch alle!  
Auch für den neuen Schuljahresstart bieten wir wieder allen Schulen und Kommunen  
die bewährten Stundenpläne an. 

ab Klasse 3  
B.-Nr.: 2106

ab Klasse 7 
B.-Nr.: 2102

DREI-W-VERLAG GmbH, Landsberger Straße 101, 45219 Essen
ZKZ71817, PVSt, GEFUNDEN
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STUNDENPLAN

Stunden/Zeit Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag
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Freitag

mein Name ______________________________

meine Klasse ____________________________

meine Schule ____________________________

JEDES KIND HAT RECHTEJEDES KIND HAT RECHTE
Es ist wichtig, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat. 
Als kinderfreundliche Kommune rücken wir die Kinderrechte in den Mittelpunkt.

Dabei hilft Euer Jugendamt.

  1.1. Das Recht auf GleichheitDas Recht auf Gleichheit 
  Alle Kinder sind gleich viel wert. 
  Kein Kind darf benachteiligt werden.

  2.2.  Das Recht auf GesundheitDas Recht auf Gesundheit 
  Jedes Kind hat das Recht gesund aufzuwachsen.

  3.3.  Das Recht auf BildungDas Recht auf Bildung 
  Jedes Kind soll eine Schule besuchen 
  und eine Ausbildung machen können.

  4.4.  Das Recht auf elterliche FürsorgeDas Recht auf elterliche Fürsorge 
  Jedes Kind soll bei seinen Eltern leben und  
  bekommt staatliche Unterstützung, wenn 
  die Eltern sich nicht ausreichend kümmern    
  können oder es schlecht behandeln.

 5.5.  Das Recht auf Privatsphäre und persönliche EhreDas Recht auf Privatsphäre und persönliche Ehre 
  Jedes Kind soll respektvoll behandelt werden  
  und darf Geheimnisse haben.

  6.6.  Das Recht auf freie MeinungsäußerungDas Recht auf freie Meinungsäußerung 
  Jedes Kind darf sagen, was es denkt und fühlt 
  und bei Fragen, die es betreffen, mitbestimmen.

  7.7. Das Recht auf Schutz im Krieg und auf der FluchtDas Recht auf Schutz im Krieg und auf der Flucht 
  Kein Kind darf in den Krieg zurückgeschickt werden.

  8.8. Das Recht auf Schutz vor Gewalt und AusbeutungDas Recht auf Schutz vor Gewalt und Ausbeutung 
  Kein Kind darf geschlagen, schlecht behandelt oder  
  zu einer Arbeit, die seiner Gesundheit schadet, 
  gezwungen werden.

 9.9.  Das Recht auf Freizeit, Spiel und RuheDas Recht auf Freizeit, Spiel und Ruhe 
  Jedes Kind soll freie Zeit haben, um zu spielen 
  und sich zu erholen.

  10.10.  Das Recht auf Betreuung bei BehinderungDas Recht auf Betreuung bei Behinderung 
  Kinder mit einer Behinderung haben das Recht auf  
  besondere Fürsorge und Förderung, damit sie aktiv  
  am Leben in der Gesellschaft teilnehmen können.
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